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1 Einleitung 

1.1 Vorgeschichte 

Verschiedene deutsche Behörden und die vom deutschen Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) eingesetzte Expertengruppe Schweizer Tiefenlager 

(ESchT) haben von der Schweiz wiederholt gewünscht, für die Vernehmlassung der Ergebnisse der 

Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) eine zusammenfassende Gesamtdarstellung 

der Tiefenlager-Projekte und aller davon ausgehenden Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vorzu-

legen.1 Eine solche Übersicht halten sie für notwendig, weil das schweizerische Recht2 die getrennte 

Behandlung der radiologischen und der konventionellen Auswirkungen vorsieht. Damit sind die für die 

Einschätzung der gesamten Auswirkungen nötigen Informationen zwar vorhanden, sie sind aber über 

zahlreiche, teilweise sehr verschiedenartige Dokumente verteilt. 

In Anlehnung an die Vorgaben der Espoo-Konvention3 wurde in den Stellungnahmen aus Deutschland 

auch verlangt, die geprüften Alternativen zu den vorliegenden Vorschlägen aufzuzeigen.  

Das BFE hat deshalb beschlossen, einen zusammenfassenden Bericht über die Auswirkungen 

geologischer Tiefenlager auf Mensch und Umwelt zu erarbeiten, welcher eine Synthese der be-

kannten Informationen gemäss heutigem Kenntnis- und Verfahrensstand in Etappe 2 des Sachplan-

verfahrens bieten soll. Dieser Bericht soll einerseits den Forderungen aus Deutschland so weit als 

möglich und verhältnismässig entgegenkommen, andererseits aber auch den Teilnehmenden an der 

Vernehmlassung aus der Schweiz einen besseren Überblick über die vorliegenden Erkenntnisse er-

möglichen. 

1.2 Ziel, Stellenwert, Gegenstand und Inhalte dieses Berichts 

Ziel und Stellenwert 

Der vorliegende Bericht soll der interessierten Öffentlichkeit in der Schweiz und Deutschland ermögli-

chen, sich einen Überblick über die möglichen konventionellen und radiologischen Auswirkungen ei-

nes geologischen Tiefenlagers (GTL) auf Mensch und Umwelt zu machen. Er dient als zusätzliche 

Lese- und Orientierungshilfe zu den Dokumenten, welche Gegenstand der Vernehmlassung der Er-

gebnisse von Etappe 2 SGT sind,4 er kann und soll diese aber nicht ersetzen. 

Gegenstand 

Gegenstand dieses Berichts sind die Auswirkungen von Bau und Betrieb eines GTL und aller dazu ge-

hörenden Oberflächeninfrastrukturen und Erschliessungsanlagen. Nicht Gegenstand sind die Auswir-

kungen der Behandlung und Verpackung der radioaktiven Abfälle bei den Erzeugern und im den Zwi-

schenlagern, der Abkling- und Zwischenlagerung sowie der Stilllegung der Kernkraftwerke (Abb. 1). 

                                                      
1 Namentlich in der Stellungnahme der ESchT zu den Planungsstudien der Nagra für die Oberflächenanlage eines geologi-

schen Tiefenlagers vom 22. Juli 2014 (www.escht.de/downloads/escht-stellungnahme-planungsstudien-140722.pdf) und in 
einem Schreiben des BMUB vom 27. April 2015. 

2 Umweltschutzgesetz (USG, SR 814.01) bzw. Kernenergiegesetz (KEG, SR 732.1) 

3 Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo). 
SR 0.814.06. Das Übereinkommen ist für den derzeitigen Verfahrensstand nicht anwendbar. Es gilt erst für die UVP-
Hauptuntersuchung in Etappe 3. 

4  Der «Erläuterungsbericht für die Vernehmlassung zu Etappe 2» (BFE, 2017) enthält eine vollständige kommentierte Liste der 
Hauptdokumente, welche Gegenstand der Vernehmlassung sind, und der weiteren im Rahmen der Vernehmlassung aufge-
legten Dokumente. Sämtliche Dokumente können von www.bfe.admin.ch/vernehmlassungetappe2 heruntergeladen werden. 

http://www.escht.de/downloads/escht-stellungnahme-planungsstudien-140722.pdf
http://www.bfe.admin.ch/vernehmlassungetappe2
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Nicht Gegenstand des Berichts sind auch die möglichen Auswirkungen eines GTL auf Wirtschaft und 

Gesellschaft der Standortregion ï diese wurden und werden in anderen Studien und Berichten unter-

sucht.5  

Inhalte des Berichts 

Der Bericht besteht vorwiegend aus Inhalten, welche bereits in anderen Grundlagen und Dokumenten 

enthalten sind. Er fasst diese Inhalte zusammen und verweist auf die entsprechenden Quellen: Dies 

sind namentlich die einschlägigen Rechtsgrundlagen, die Dokumente des Sachplanverfahrens, Richtli-

nien und weitere Dokumente des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI), Berichte 

und Broschüren der Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle)6 und des 

BFE. Die vorliegende Zusammenfassung wurde mit grosser Sorgfalt verfasst, bei Unklarheiten gelten 

im Zweifelsfall jedoch die Originaldokumente. 

Auswirkungen, für welche voraussichtliche keine grösseren Unterschiede zwischen den verschiede-

nen Standorten oder Lagertypen zu erwarten sind, werden generisch (also nicht spezifisch pro Stand-

ort) dargestellt. Grundsätzlich werden die Auswirkungen des grösstmöglichen Tiefenlagers (Kombi-

Lager für alle Abfallkategorien) beschrieben; falls die Auswirkungen eines kleineren Lagertyps wesent-

lich davon abweichen würden, ist dies jeweils vermerkt. 

Die konkreten Auswirkungen auf die zur weiteren Untersuchung in Etappe 3 vorgesehenen Standort-

regionen werden nur dort aufgezeigt, wo dies aufgrund des Kenntnisstandes in dieser frühen Pro-

jektphase sinnvoll und möglich ist.  

Der Bericht ist wie folgt strukturiert: 

ï In Kapitel 2 werden alternative Lösungsansätze und Standorte, welche auf dem Weg zu den heute 

vorliegenden Vorschlägen geprüft wurden oder noch werden, aufgezeigt. 

ï Kapitel 3 beschreibt Bau und Betrieb der Anlagen eines GTL in genereller Form und konkret für 

die Standortregionen Jura Ost (JO), Nördlich Lägern (NL) und Zürich Nordost (ZNO). 

ï Den Schwerpunkt des Berichts bildet das Kapitel 4, in welchem die möglichen Auswirkungen der 

vorgeschlagenen GTL generell sowie ï so weit möglich ï konkret in den Standortregionen JO, NL 

und ZNO dargestellt und eingeordnet werden. Zusätzlich werden die möglichen Auswirkungen auf 

deutschem Gebiet in einem eigenen Kapitel zusammengefasst und es werden mögliche Wechsel-

wirkungen zwischen den radiologischen und den konventionellen Auswirkungen erwogen. 

ï Um zu überprüfen, ob und in welchem Umfang die im Rahmen der Bewilligungsverfahren prog-

nostizierten Auswirkungen effektiv eintreten, ist ein Monitoring vorgesehen. Kapitel 4.8 enthält ei-

nen kurzen Ausblick dazu. 

1.3 Die Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz 

Radioaktive Abfälle entstehen grösstenteils aus der Stromproduktion in den fünf schweizerischen 

Kernkraftwerken. Daneben fallen sie aus Anwendungen in Medizin, Industrie und Forschung (sog. 

MIF-Abfälle) an. Jährlich werden in der Schweiz wenige 100 m³ radioaktive Abfälle verursacht. Hinzu 

kommen nach Ende der Betriebszeit Abfälle aus dem Rückbau der Kernkraftwerke und der For-

schungsanlagen. Das gesamte Volumen der in Endlagerbehälter verpackten Abfälle wird sich gemäss 

Entsorgungsprogramm 2016 je nach Szenario7 auf ca. 81 000 bis 92 000 m³ belaufen (ca. 72 000ï

                                                      
5  Namentlich in der Sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsstudie SÖW, welche 2014 veröffentlicht wurde. Für die Etappe 3 

des Sachplanverfahrens sind ein Monitoring und vertiefte Untersuchungen von Wirtschaft und Gesellschaft vorgesehen. 

6  Einige der verwendeten Nagra-Dokumente sind noch nicht oder noch nicht abschliessend durch das ENSI geprüft 

7  NAGRA NTB 16-01, Entsorgungsprogramm 2016 der Entsorgungspflichtigen. Alle Werte sind gerundet. Das Szenario mit 
der kleinsten Abfallmenge ist jenes für 50 Jahre Betrieb der KKW (47 Jahre für Mühleberg) und den Freigrenzen gemäss 
aktueller Strahlenschutzverordnung (StSV). Das Szenario mit der grössten Abfallmenge ist jenes für 60 Jahre Betrieb der 
KKW (47 Jahre für Mühleberg) und den absehbaren neuen Freigrenzen nach der Revision der StSV. 
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82 000 m³ schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA), ca. 1050 m³ alphatoxische Abfälle (ATA)8 sowie 

ca. 7500ï9400 m³ hochaktive Abfälle (HAA)9. 

Nicht abgeschirmte und geschützte radioaktive Abfälle sind für Mensch und Umwelt eine grosse Ge-

fahr (vgl. Kap. 4.3.1 und 4.3.4). Deshalb müssen sie so entsorgt werden, dass der dauernde Schutz 

von Mensch und Umwelt gewährleistet ist; beginnend mit der Entstehung der radioaktiven Abfälle über 

ihre Behandlung (Verfestigung, Verpackung) und Zwischenlagerung bis zur Entsorgung in einem geo-

logischen Tiefenlager. Um dies sicherzustellen, muss die von den radioaktiven Abfällen ausgehende 

Strahlung abgeschirmt werden. Die Abfälle müssen dauerhaft vom Lebensraum ferngehalten werden, 

damit die radioaktiven Stoffe nicht über die Nahrungskette in den menschlichen Körper gelangen kön-

nen. 

Radioaktive Stoffe zerfallen im Laufe der Zeit. Die Radioaktivität der HAA nimmt in den ersten hundert 

Jahren nach der Einlagerung in einem Tiefenlager auf etwa einen Zehntel und nach rund tausend Jah-

ren auf etwa einen Hundertstel ab. Die Abfälle beinhalten auch sehr langlebige Radionuklide, daher 

müssen sie für sehr lange Zeiträume (SMA: 100 000 Jahre, HAA: 1 Million Jahre) vom menschlichen 

Lebensraum ferngehalten werden, bis die Radioaktivität durch Zerfall genügend abgeklungen ist. 

  

Abb. 1 Modellhaftes Mengenflussdiagramm aller in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle, deren Be-

handlung, Zwischenlagerung und geologische Tiefenlagerung: Ein SMA-Lager für die schwach- und mit-

telaktiven Abfälle (SMA) und ein HAA-Lager (inkl. Verpackungsanlage) für die abgebrannten Brennele-

mente (BE) und die hochaktiven Abfälle (HAA). Die langlebigen mittelaktiven Abfälle (LMA)10, werden 

entweder im HAA- oder im SMA-Lager eingelagert (Abbildung angepasst aus NAGRA NTB 16-01). 

                                                      
8  Abfälle mit einem hohen Anteil an Alphastrahlern (mehr als 20 000 Becquerel/g konditionierter Abfall); Diese können je nach 

Lagerkonzept sowohl mit den SMA als auch mit den HAA eingelagert werden. 

9  Abgebrannte Brennelemente (BE) aus Kernkraftwerken und verglaste hochaktive Abfälle (HAA) aus der BE-
Wiederaufbereitung. 

10  Als LMA wird derjenige Anteil von ATA und SMA bezeichnet, der im Vergleich zu den übrigen ATA und SMA erhöhte sicher-
heitstechnische Anforderungen an die geologischen Barrieren stellt. 

Systemgrenze GTL 
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1.4 Das Konzept der geologischen Tiefenlagerung11  

Das in der Schweiz verfolgte Konzept der geologischen Tiefenlagerung geht auf eine Empfehlung der 

Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle (EKRA) zurück. Diese Expertengruppe 

wurde 1999 vom Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Energie, Verkehr und 

Kommunikation (UVEK) eingesetzt.  

Nach einem Vergleich verschiedener Lagerkonzepte und der Prüfung von weiteren Alternativen kam 

die EKRA zum Schluss, dass einzig die physische Trennung der radioaktiven Abfälle vom menschli-

chen Lebensraum durch deren Einschluss in tiefen geologischen Formationen den erforderlichen 

langfristigen Schutz von Mensch und Umwelt gewährleisten kann. Sie schlug deshalb das Konzept 

einer «kontrollierten geologischen Langzeitlagerung» vor. Im Gegensatz zur herkömmlichen geologi-

schen Endlagerung beinhaltet dieses Konzept ein Pilotlager, in welchem zuerst ein repräsentativer 

Teil der Abfälle eingelagert und überwacht wird (Prinzip der Überwachbarkeit), und eine längere Be-

obachtungsphase vor dem endgültigen Verschluss, während der die Abfälle ohne grösseren Aufwand 

zurückgeholt werden können (Prinzip der Rückholbarkeit). Das EKRA-Konzept wurde 2003 vom Par-

lament als «geologische Tiefenlagerung» in das neue Kernenergiegesetz (KEG) aufgenommen. 

Der Bundesrat hat das Konzept der geologischen Tiefenlagerung in der Kernenergieverordnung 

(KEV)12 weiter präzisiert. Demnach bestehen GTL aus dem Hauptlager zur Aufnahme der radioaktiven 

Abfälle, aus dem Pilotlager und aus Testbereichen. 

In den Testbereichen sind die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Wirtgesteins zur Erhärtung 

des Sicherheitsnachweises standortspezifisch vertieft abzuklären. Vor Inbetriebnahme des Tiefenla-

gers sind die sicherheitsrelevanten Techniken (z. B. die Technik zur Rückholung von Abfallgebinden) 

zu erproben und deren Funktionstüchtigkeit nachzuweisen. 

Das Pilotlager dient der Langzeitüberwachung. Im Pilotlager wird das Verhalten der Abfälle, der Ver-

füllung und des Wirtgesteins bis zum Ablauf der Beobachtungsphase überwacht. Bei der Überwa-

chung sind im Hinblick auf den Verschluss Daten zur Erhärtung des Sicherheitsnachweises zu ermit-

teln. Ziel ist es, dass allfällige ungünstige Entwicklungen frühzeitig erkannt und die notwendigen 

Massnahmen ergriffen werden können. 

Wegen der Verschiedenartigkeit der Abfälle und ihrer spezifischen Eigenschaften geht das schweizeri-

sche Entsorgungskonzept in Übereinstimmung mit der internationalen Praxis von zwei GTL aus: eines 

für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA-Lager) und eines für abgebrannte Brennelemente sowie 

verglaste hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (HAA-Lager). SMA- und HAA-Lager unter-

scheiden sich hinsichtlich den sicherheitstechnischen Anforderungen an die Geologie möglicher Tie-

fenlager-Standorte sowie hinsichtlich der Auslegung des Lagers (Auslegungskonzepte für den Bau, 

den Betrieb und den Verschluss der benötigten Anlagen).  

Es ist möglich, dass sowohl das HAA-Lager als auch das SMA-Lager im gleichen Standortgebiet zu 

liegen kommen. Für diese Möglichkeit wird in der Schweiz der Begriff Kombilager verwendet. 

                                                      
11  Wesentliche Teile dieses Kapitels stammen aus dem Entsorgungsprogramm 2016 der Entsorgungspflichtigen (NTB 16-01). 

12  Kernenergieverordnung (KEV); SR 732.11; Art. 64 ff 
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Sicherheitskonzept 

 

Abb. 2 Sicherheitskonzept mit gestaffelten passiven Sicherheitsbarrieren (aus: NTB 11-01). 

Langfristig muss ein GTL passiv, d. h. ohne weiteres menschliches Zutun sicher sein. Die schweizeri-

sche Gesetzgebung verlangt für geologische Tiefenlager deshalb ein Sicherheitskonzept, welches den 

dauernden Schutz von Mensch und Umwelt durch passive Barrieren gewährleistet (KEG Art. 3c). Pas-

sive Barrieren sind solche, für die keine Überwachung und Instandhaltung notwendig ist. 

Dementsprechend wird ein Sicherheitskonzept mit mehreren verschiedenartigen, passiven und zeitlich 

sich ergänzenden Sicherheitsbarrieren verfolgt. Das schweizerische Multibarrierenkonzept enthält die 

Elemente Abfallmatrix/Hüllrohre, Abfallbehälter und Endlagerbehälter, Verfüllung/Versiegelung und 

geologische Barrieren. Der Geologie kommt eine wichtige Bedeutung zu; neben der Isolation der Ab-

fälle vom menschlichen Lebensraum und der Gewährleistung der langfristigen Stabilität muss sie auch 

einen erheblichen Beitrag zur Barrierenwirkung (Radionuklidrückhaltung) erbringen. In Abb. 2 wird das 

Multibarrierenkonzept modellhaft dargestellt. 
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Die Funktionsweise der einzelnen Elemente des Barrierensystems beschreibt die Nagra im 

NTB 11-01:13 

ï Die BE und HAA sind langzeitbeständig, d. h. sie weisen kleine Korrosions- bzw. Auflösungsraten 

auf und tragen dadurch zur Radionuklid-Rückhaltung resp. zur langsamen Freisetzung bei. 

ï Die Endlagerbehälter stellen bei den BE und HAA den vollständigen Einschluss der Abfälle für 

mehrere tausend Jahre sicher. 

ï Das Verfüllmaterial zwischen den Endlagerbehältern und dem Wirtgestein verfügt über günstige 

Eigenschaften zur Radionuklid-Rückhaltung und bietet ein günstiges chemisches Umfeld für die 

Langzeitstabilität der Endlagerbehälter. 

ï Die Verfüllung und Versiegelung der Bauwerke unter Tage erschweren den menschlichen Zutritt 

zu den Abfällen und stellen sicher, dass die Stollen mechanisch stabil bleiben. Sie unterbinden 

eine direkte hydraulische Verbindung zur Erdoberfläche und weisen günstige geochemische Ei-

genschaften auf, um Radionuklide zurückzuhalten.  

ï Geeignete Wirtgesteine tragen durch geringe Wasserführung, eine günstige Ausbildung des Po-

renraums und geeignete geochemische Bedingungen dazu bei, dass ein allfälliger Radionuklid-

transport nur sehr langsam erfolgt. 

ï Ein geeignetes geologisches Umfeld zeichnet sich durch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit von 

geologischen Ereignissen und Prozessen aus, welche die Langzeitstabilität des Barrierensystems 

innerhalb des zu betrachtenden Zeitraums beeinträchtigen können (z. B. Erdbeben, glaziale Tie-

fenerosion etc.). Günstig ist zudem, wenn keine Rohstoffe, deren Nutzung die Barrierenwirkung 

des Wirtgesteins signifikant beeinträchtigen würde, in besonderem Masse vorkommen. Damit ver-

ringert sich die Wahrscheinlichkeit für ein unbeabsichtigtes menschliches Eindringen. 

Schrittweises Vorgehen 

Abb. 3 zeigt die grobe zeitliche Gliederung der Abläufe bei Standortsuche, Planung, Bau, Betrieb und 

Verschluss eines GTL in der Schweiz. 

International besteht Konsens, dass für die Realisierung von GTL ein schrittweises Vorgehen erforder-

lich ist. Die Erkenntnisse jedes einzelnen dieser Schritte sollen in die Planung und Umsetzung der 

nächsten Schritte einfliessen. Gleichzeitig soll dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik 

Rechnung getragen werden. 

In der Schweiz erfolgt die Standortauswahl im Rahmen des Sachplans in drei Etappen, welche jeweils 

mit einem Beschluss des Bundesrates abgeschlossen werden. Zusammen mit der der Standortfest-

setzung am Ende von Etappe 3 wird eine Rahmenbewilligung erteilt. Falls die Eignung des vorgese-

henen Standorts durch Erdwissenschaftliche Untersuchungen unter Tage (EUU; früher als «Felsla-

bor» bezeichnet) bestätigt werden können, folgen schrittweise die nukleare Baubewilligung, später die 

Betriebsbewilligung und der Betrieb (vgl. nächstes Kapitel). Für jede Bewilligung muss ein umfangrei-

ches Gesuch eingereicht werden, welches von den Bundesbehörden eingehend geprüft wird. 

Auch der Verschluss soll schrittweise erfolgen: Nach Abschluss des Einlagerungsbetriebs wird das 

Hauptlager verschlossen, und es folgt eine Beobachtungsphase ï ein Zeitraum von derzeit noch nicht 

festgelegter Dauer, während dessen ein GTL überwacht wird. Während der ganzen Beobachtungs-

phase muss die Überwachung des verschlossenen Pilotlagers sichergestellt und die Rückholung der 

Abfälle ohne grossen Aufwand möglich sein. Erst danach kann die Gesamtanlage verschlossen wer-

den ï wenn aufgrund aller bis dahin gewonnenen Resultate und Erkenntnisse davon ausgegangen 

werden kann, dass der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. Beim Verschluss 

werden alle Tunnel und Schächte vollständig verfüllt und versiegelt, so dass die Abfälle nicht mehr zu-

gänglich sind. Danach sorgen die passiven Barrieren für den Schutz von Mensch und Umwelt. 

                                                      
13  Vorschläge zur Platzierung der Standortareale für die Oberflächenanlage der geologischen Tiefenlager sowie zu deren Er-

schliessung; Genereller Bericht. Nagra Technischer Bericht 11-01. 
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Abb. 3 Vereinfachte schematische Darstellung der Abläufe bei Planung, Bau, Betrieb und Verschluss eines GTL 

(aus: Geologische Tiefenlager; Radioaktive Abfälle sicher entsorgen, ENSI, 2012). 

 

 

Erdw. Untersuchungen unter Tage (EUU) 



Zusammenfassender Bericht über die Auswirkungen geologischer Tiefenlager auf Mensch und Umwelt 

ï  8  ï 

Betriebsabläufe während der Einlagerungsphase 

 

 

Abb. 4 Schematische Darstellung des Betriebsablaufs im SMA- (oben) und im HAA-Lager (unten).14 

Aus NTB 11-01. 

Der Betrieb eines GTL während der Einlagerungsphase umfasst im Wesentlichen folgende Funktio-

nen, welche in Abb. 4 schematisch dargestellt sind: 

(A) Anlieferung der endlagerfähigen Abfälle in Transportbehältern über das Verkehrsnetz und die lo-

kale Erschliessungsinfrastruktur (Schiene, evtl. Strasse) zur Oberflächenanlage (OFA). 

(B) Eingangskontrolle der angelieferten Abfälle. 

(C) In der Verpackungsanlage: Umladen der Abfälle aus den externen Transportbehältern in Endla-

gerbehälter und deren Verschluss. Beladung in interne Transportbehälter 

(D) Beladung des internen Transportfahrzeugs und Transport der internen Transportbehälter von der 

OFA über das Zugangsbauwerk zum Eingangsbereich der Lagerkammer. Dort Entnahme der Endla-

gerbehälter aus dem internen Transportbehälter und Umlad auf Einlagerungsgerät. 

                                                      
14  Die in Abb. 4 dargestellten Funktionen entsprechen einer Möglichkeit, wie die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben an 

die Tiefenlagerung umgesetzt werden können. Um die erforderliche Flexibilität zur Berücksichtigung möglicher zukünftiger 
Entwicklungen im Rahmen des Realisierungsplans für die Optimierung der Anlagen und Betriebsabläufe zu erhalten, werden 
bei der Projektierung verschiedene Varianten betrachtet (Optimierungsgebot). 
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(E) Einlagerung der Endlagerbehälter und anschliessend Verfüllung des verbleibenden Hohlraums in 

der Lagerkammer mit Bentonit (HAA) oder Zement-basiertem Material (SMA).  

Zuerst wird bei Betriebsaufnahme des Tiefenlagers eine repräsentative Auswahl von Abfällen in den 

Lagerkammern des Pilotlagers eingelagert und dieses verschlossen. Anschliessend folgt die Einlage-

rung in die Lagerkammern im Hauptlager. Sobald eine einzelne Lagerkammer vollständig befüllt ist, 

wird sie versiegelt. Das Pilotlager wird bis zum Verschluss der Gesamtanlage überwacht. 

Der hier beschriebene beispielhafte Ablauf entspricht einer Variante, welche die gesetzlichen und be-

hördlichen Vorgaben erfüllt. Um auf mögliche künftige Entwicklungen und daraus entstehendem Opti-

mierungsmöglichkeiten vorbereitet zu sein, werden für die Projektierung auch abweichende Varianten 

und Betriebsabläufe betrachtet. 

1.5 Planungs-, Prüfungs- und Bewilligungsverfahren 

1.5.1 Rechtsgrundlagen 

Im Bereich der Kernenergie verfügt der Bund aufgrund Artikel 91 der Bundesverfassung umfassende 

Gesetzgebungskompetenz. Er hat deshalb die friedliche Nutzung der Kernenergie im Kernenergiege-

setz (KEG) geregelt. Artikel 4 Absatz 1 KEG legt als Grundsatz für die Nutzung der Kernenergie fest, 

dass Mensch und Umwelt vor Gefährdungen durch ionisierende Strahlen zu schützen sind. 

Artikel 30 Absatz 3 KEG nimmt diesen Grundsatz für die radioaktiven Abfälle auf und legt fest, dass 

diese so entsorgt werden müssen, dass der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet 

ist. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) ï die Aufsichtsbehörde über die nukle-

are Sicherheit und Sicherung der Kernanlagen in der Schweiz ï hat in der Richtlinie ENSI-G03 dieses 

Schutzziel konkretisiert und die Anforderungen und Schutzkriterien, welche ein GTL erfüllen muss, 

festgelegt. 

Zuständig für die sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle sind die Betreiber der Kernanlagen (Art. 

31 KEG). Sie werden deshalb als «die Entsorgungspflichtigen» bezeichnet. Um diese Aufgabe wahr-

nehmen zu können, haben die Betreiber der Kernkraftwerke (KKW) die Nationale Genossenschaft für 

die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gegründet.15  

Planung, Bau, Betrieb, Stilllegung und Verschluss eines GTL müssen vom Bundesrat bzw. vom UVEK 

bewilligt werden (5. und 6. Kapitel KEG). 

Mit dem KEG und mit dem Strahlenschutzgesetz (StSG)16 liegen für die radiologischen Auswirkungen 

eines Tiefenlagers Spezialgesetze vor, welche einzuhalten sind. Es müssen aber auch die übrigen 

Bundesgesetze (u. a. zum Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz und zur Raumplanung) befolgt 

werden.17 

                                                      
15  Auch der Bund, vertreten durch das Eidg. Departement des Innern, ist Genossenschafter der Nagra, weil er für alle Abfälle 

aus Medizin, Industrie und Forschung zuständig ist. 

16  Strahlenschutzgesetz (SR 814.50) 

17  Art. 13 Abs. 1 Bst. b und Art. 16 Abs. 1 Bst. c KEG 
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1.5.2 Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) 

Raumplanung ist grundsätzlich Sache der Kantone. Der Bund besitzt allerdings die Kompetenz, Sach-

pläne zu erlassen, um die ihm gemäss Bundesverfassung übertragenen raumwirksamen Aufgaben 

wie z.B. im Bereich der Kernenergie erfüllen zu können. Gestützt auf Artikel 5 der Kernenergieverord-

nung (KEV)18 legt der Bundesrat deshalb Ziele und Vorgaben für die Lagerung der radioaktiven Ab-

fälle in geologischen Tiefenlagern im entsprechenden Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) für die 

Behörden verbindlich fest. 

Der SGT beschreibt in einem Konzeptteil die Verfahrensschritte (Etappen), die Kriterien und die Betei-

ligten mit ihren jeweiligen Aufgaben im Standortauswahlverfahren (Abb. 5). Der Konzeptteil wurde am 

2. April 2008 vom Bundesrat verabschiedet. 

Alle drei Etappen des SGT werden jeweils mit einem Bundesratsbeschluss und einem zugehörigem 

Ergebnisbericht abgeschlossen, welcher Objektblätter mit räumlich konkreten Festlegungen enthält. 

Etappe 1 

Am 30. November 2011 hat der Bundesrat die erste Etappe des Sachplanverfahrens abgeschlossen. 

Er beschloss, die folgenden sechs von der Nagra vorgeschlagenen geologischen Standortgebiete in 

den Sachplan aufzunehmen: 

ï Jura Ost (JO; SMA- und HAA-Lager) 

ï Jura Südfuss (JS; SMA-Lager) 

ï Nördlich Lägern (NL; SMA- und HAA-Lager) 

ï Südranden (SR; SMA-Lager) 

ï Wellenberg (WLB; SMA-Lager) 

ï Zürich Nordost (ZNO; SMA- und HAA-Lager) 

Etappe 2 

In der zweiten, derzeit laufenden Etappe, sind gemäss Vorgabe des Konzeptteils SGT die Lagerpro-

jekte an allen sechs Standorten konkretisiert worden. Unter massgeblichem Einbezug der Kantone 

und Standortregionen wurden insbesondere Standortareale für Oberflächenanlagen gesucht und be-

zeichnet, und diese anschliessend einer umfassenden sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsana-

lyse (SÖW) unterzogen. 

Gleichzeitig hat die Nagra die vom Konzeptteil SGT vorgegebenen provisorischen Sicherheitsanaly-

sen für alle Standortgebiete sowie einen sicherheitstechnischen Vergleich und eine Gesamtbewertung 

durchgeführt, um mindestens je zwei Standortgebiete für ein SMA- bzw. ein HAA-Lager vorschlagen 

zu können («2x2-Vorschlag»). Die Nagra kam dabei zum Schluss, dass alle sechs Gebiete die vom 

Sachplan geforderten hohen geologischen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllen, dass 

aber die Standortgebiete JO und ZNO günstigere Bedingungen aufweisen als die vier übrigen (vgl. 

Kap. 2.4.1). Sie schlug deshalb im Januar 2015 diese beiden Gebiete für weitere Untersuchungen in 

Etappe 3 vor. In beiden Fällen besteht auch das Potenzial, das SMA- und das HAA-Lager im selben 

Standortgebiet anzuordnen und damit ein Kombilager zu erstellen. 

Das ENSI hat die von der Nagra vorgeschlagenen Standortgebiete für Etappe 3 hinsichtlich ihrer Si-

cherheit und bautechnischen Machbarkeit überprüft (vgl. Kap. 2.4.1). In seinem Gutachten vom April 

2017 bescheinigt es der Nagra grundsätzlich eine fachlich fundierte, umfassende und nachvollzieh-

bare Analyse der geologischen Grundlagen, beurteilt aber die Zurückstellung des Standortgebiets NL 

als nicht robust genug begründet. Deshalb schlägt das ENSI dieses Standortgebiet zusätzlich für die 

weitere Untersuchung in Etappe 3 vor. Die Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) hat im Juni 

2017 in zustimmendem Sinn zum Gutachten des ENSI Stellung genommen. 

                                                      
18  Kernenergieverordnung (SR 732.11) 
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Abb. 5 Auswahl von Standorten in 3 Etappen; Ablauf des Standortauswahlverfahrens (aus Konzeptteil SGT). 

Basierend auf der behördlichen Überprüfung sowie den Stellungnahmen des Ausschusses der Kan-

tone und der Regionalkonferenzen hat das BFE eine Gesamtbeurteilung der Vorschläge vorgenom-

men. Das Resultat dieser Gesamtbeurteilung ist im Entwurf des Ergebnisberichts19 zu Etappe 2 fest-

gehalten, welchen der Bundesrat am 22. November 2017 in die Vernehmlassung gegeben hat:  

In Etappe 3 sollen die geologischen Standortgebiete Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost im 

Hinblick auf ein Tiefenlager sowohl für HAA als auch für SMA weiter untersucht werden. 

Nach der Vernehmlassung und der allfälligen Überarbeitung des Ergebnisberichts zu Etappe 2 soll 

dieser durch den Bundesrat genehmigt und damit die Etappe 2 abgeschlossen werden. 

 

                                                      
19  BFE, 2017,: Sachplan geologische Tiefenlager, Ergebnisbericht zu Etappe 2: Festlegungen und Objektblätter, Entwurf vom 

22. November 2017. 
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Abb. 6 Übersichtskarte der drei zur weiteren Untersuchung in Etappe 3 vorgesehenen geologischen Standort-

gebiete (orange) und der drei zurückgestellten Reserveoptionen (gelb). Die quadratischen Symbole mar-

kieren die Lage der Standortareale für eine Oberflächenanlage (aus: BFE 2017, Ergebnisbericht zu 

Etappe 2). 

Etappe 3 

In Etappe 3 wird die Nagra die geologischen Kenntnisse über die verbleibenden Standortgebiete, ins-

besondere mit 3D-Seismik-Messungen und Sondierbohrungen ergänzen, damit sie einen sicherheits-

technischen Vergleich aufgrund verifizierter standortbezogener Daten durchführen kann. Rund drei 

Jahre nach Beginn der Etappe 3 wird sie ihre Auswahl des Standortes, für den sie ein Rahmenbewilli-

gungsgesuch20 erarbeiten will, bekannt geben. Für den vorgeschlagenen Standort erarbeitet die Nag-

ra sodann ein Rahmenbewilligungsgesuch gemäss KEG. Das Rahmenbewilligungsverfahren (vgl. 

Kap. 1.5.3) wird parallel zu und koordiniert mit den Arbeiten im Rahmen des Sachplans durchgeführt. 

Zum Abschluss der Etappe 3 wird der Bundesrat über den Ergebnisbericht und über das Rahmenbe-

willigungsgesuch entscheiden. 

                                                      
20  Im vorliegenden Bericht wird der Begriff des Rahmenbewilligungsgesuchs in der Einzahl verwendet. Entsprechend wird in 

diesem Zusammenhang auch nur von einem Standort gesprochen. Dies hat jedoch rein sprachliche Gründe und bedeutet 
keine Vorfestlegung auf ein Kombi-Lager, für welches nur ein Rahmenbewilligungsgesuch einzureichen wäre. Bei Lagern an 
zwei Standorten müsste pro Lagertyp (SMA und HAA) je ein Rahmenbewilligungsgesuch ausgearbeitet werden. 
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Mitwirkung der Gemeinden und der Bevölkerung der Standortregionen (Regionale  

Partizipation) 

Die Gemeinden der Standortregionen befassen sich im Rahmen der regionalen Partizipation mit 

raumplanerischen und sozioökonomischen Belangen und vertreten die regionalen Interessen im 

Sachplanverfahren. Im Weiteren können die interessierte Bevölkerung sowie Interessenorganisatio-

nen, politische Parteien, Verbände usw. in jeder Etappe im Rahmen der Vernehmlassung zu den Vor-

schlägen, Gutachten und Schlussfolgerungen Stellung nehmen und sich im Rahmen der regionalen 

Partizipation einbringen. 

Um die regionale Partizipation zu organisieren, haben die Gemeinden der Standortregionen zusam-

men mit dem BFE und mit Unterstützung der Standortkantone entsprechende Strukturen zur Integra-

tion der Anliegen der interessierten Bevölkerung, der Interessenorganisationen, politischen Parteien 

und Verbände aufgebaut. In fünf der sechs Standortregionen wurden bis im November 2011 soge-

nannte Regionalkonferenzen (RK) aufgebaut. In den vier grenznahen Regionen umfassen diese auch 

eine deutsche Beteiligung. In der Standortregion Wellenberg wurde im August 2012 die etwas kleiner 

dimensionierte «Plattform Wellenberg» gegründet. Die Vollversammlungen der RK wählten jeweils 

drei Fachgruppen für die Themen OFA, Sicherheit und SÖW, eine Leitungsgruppe sowie ein Präsidi-

um. Insgesamt sind so ca. 550 Mitglieder in partizipativen Gremien beteiligt. 

Die RK befassen sich mit folgenden Aspekten: 

ï Interessen und Bedürfnisse: Wie steht die Region zu einem Tiefenlager? Welche Anliegen und 

Fragen hat sie? 

ï Oberflächeninfrastruktur: Wohin sollen die Anlagen in der Region zu stehen kommen? 

ï Auswirkungen: Welche Projekte und Massnahmen können im Falle eines Tiefenlagers die 

nachhaltige Entwicklung der Region fördern? 

Eine zentrale Aufgabe der RK in Etappe 2 waren die Diskussionen über die Standorte für die OFA. 

Die RK nahmen Abwägungen vor, wo eine solche Anlage für die Region am wenigsten Nachteile bzw. 

am meisten Vorteile mit sich brächte, falls ein Tiefenlager in ihrer Region zu stehen käme. Zu den ur-

sprünglich 20 von der Nagra vorgeschlagenen Standortarealen kamen so durch intensive Diskussio-

nen 14 weitere mögliche Areale hinzu. Nach rund zwei Jahren verabschiedeten alle sechs Standort-

regionen eine Empfehlung zur Wahl des Standortareals (vgl. Kap. 2.5), welche die Nagra dann als 

Grundlage für die Ausarbeitung ihrer Planungsstudien verwendet hat. 

Die RK haben anschliessend die sozioökonomisch-ökologischen Untersuchungen dieser OFA-Stan-

dortvorschläge eng begleitet und die UVP-Voruntersuchungen dazu auf ihre Vollständigkeit überprüft. 

Zum Schluss erarbeitete und verabschiedete jede RK eine Gesamtstellungnahme zum Verfahren und 

den Ergebnissen von Etappe 2. 

In Etappe 3 werden sich die RK der verbleibenden drei Standortregionen mit Massnahmen und Pro-

jekten für die regionale Entwicklung befassen, bei der Platzierung der Nebenzugangsanlagen und der 

Konkretisierung/Ausgestaltung der OFA mitwirken und zum Schluss wiederum eine Gesamtstellung-

nahme zur Etappe 3 abgeben. 

Aufgaben, Rolle und Mitwirkungsmöglichkeiten der Kantone 

Die Standortkantone arbeiten mit dem Bund zusammen, unterstützen ihn bei der Durchführung des 

Auswahlverfahrens und koordinieren die Verfahren für die nötigen Anpassungen der kantonalen Richt-

pläne sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. 

Der Ausschuss der Kantone (AdK) stellt die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsvertretenden 

der Standortkantone sowie der betroffenen Nachbarkantone und Nachbarstaaten sicher, begleitet den 

Bund bei der Durchführung des Auswahlverfahrens und gibt zuhanden des Bundes Empfehlungen ab. 

Ein unabhängiges, von den Kantonen selbst bestimmtes Expertengremium (Kantonale Experten-

gruppe Sicherheit, KES) unterstützt und berät die Kantone zusätzlich bei der Beurteilung der sicher-

heitstechnischen Unterlagen und sicherheitsbezogener Fragen. 
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Die operativen Tätigkeiten der Standortkantone bezüglich Sicherheit, Raumplanung, Kommunikation 

und regionaler Partizipation werden in der Fachkoordination Standortkantone (FKS) besprochen und 

koordiniert. Die FKS bereitet auch die Sitzungen des AdK vor. 

Rolle und Mitwirkungsmöglichkeiten betroffener Nachbarstaaten 

Die grenzüberschreitenden Mitwirkungsrechte beruhen auf dem Artikel 18 der RPV, auf dem Gemein-

samen Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über 

die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle (Joint Convention, SR 0.732.11), den bilateralen 

Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten sowie auf der Espoo-Konvention.21 

Die betroffenen Nachbarstaaten (nationale Ebene) wurden in Etappe 1 vom BFE über den Vorschlag 

der geologischen Standortgebiete informiert und zum Entwurf des Ergebnisberichts und der Objekt-

blätter angehört. 

In der laufenden zweiten Etappe erhalten sie im Rahmen der Vernehmlassung wiederum Gelegenheit 

zur Stellungnahme zum Entwurf des Ergebnisberichts und der aktualisierten Objektblätter. Sie wurden 

weiter eingeladen, zu den UVP-Voruntersuchungen Stellung zu nehmen. 

Im Verlaufe der kommenden Etappe 3 werden die betroffenen Nachbarstaaten vom BFE erneut über 

den Standortvorschlag der Nagra informiert werden. Die Nachbarstaaten erhalten ferner im Rahmen 

der Vernehmlassung der Ergebnisse von Etappe 3 Gelegenheit, zu den Entwürfen von Ergebnisbe-

richt und überarbeiteten Objektblättern des Sachplans Stellung zu nehmen. 

Zusätzlich zur nationalen Ebene sind betroffene Gebietskörperschaften der Nachbarländer im AdK 

(betroffene Bundesländer resp. Landkreise) und in den Regionalkonferenzen (betroffene Gemeinden) 

vertreten und können so im Sachplanverfahren mitwirken. 

1.5.3 Rahmenbewilligungsverfahren 

Für den Bau eines geologischen Tiefenlagers braucht es eine Rahmenbewilligung22 des Bundesrates 

(Art. 12 ff und 42 ff KEG). Die Rahmenbewilligung legt grundlegende Aspekte fest, wie Standort und 

Zweck der Anlage, die Grundzüge des Projekts, die Kategorien des Lagerguts, die maximale Lagerka-

pazität sowie die maximal zulässige Strahlenexposition für Personen in der Umgebung der Anlage. 

Die Gesuchsunterlagen umfassen u. a. einen Sicherheits- und Sicherungsbericht, einen Umweltver-

träglichkeitsbericht (erste Stufe) und das Konzept für die Beobachtungsphase und den Verschluss. 

Mit der Rahmenbewilligung legt der Bundesrat auch einen vorläufigen Schutzbereich fest. Dieser um-

fasst den Raum im Untergrund, in welchem Eingriffe die Sicherheit des GTL beeinträchtigen könnten. 

Solche Eingriffe benötigen eine Bewilligung des UVEK, welche nur dann erteilt wird, wenn das Vorha-

ben die langfristige Sicherheit des GTL nicht beeinträchtigen kann. Der vorläufige Schutzbereich muss 

von den Kantonen im Richt- und im Nutzungsplan sowie im Grundbuch eingetragen werden.23 

Die vom Bundesrat erteilte Rahmenbewilligung muss vom Parlament genehmigt werden. Dieser Par-

lamentsbeschluss untersteht dem fakultativen Referendum: auf Verlangen von mindestens 50 000 

Stimmbürgerinnen und -bürgern kann eine gesamtschweizerische Volksabstimmung über den Parla-

mentsentscheid erwirkt werden. Die Erteilung der Rahmenbewilligung ist ein grundsätzlicher und poli-

tischer Entscheid. Sie kann deshalb ï anders als eine nachfolgende Baubewilligung für ein konkretes 

Tiefenlagerprojekt ï nicht auf dem Rechtsweg angefochten werden. 

                                                      
21  Vgl. die ausführliche Darstellung im Konzeptteil SGT, Anhang VI. 

22  Der Einfachheit halber sprechen wir in diesem Bericht von einem GTL, einer Bewilligung und einem Standort. Selbstver-
ständlich braucht es für separate SMA- und HAA-Lager an zwei Standorten auch zwei Rahmenbewilligungen. 

23  Art. 14 Abs. 2 und Art. 40 KEG 
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Das KEG sieht in Artikel 44 ein Mitwirkungsrecht der Standortkantone vor: «Die Anliegen des Stand-

ortkantons und der in unmittelbarer Nähe liegenden Nachbarkantone und Nachbarländer sind zu be-

rücksichtigen, soweit dies das Projekt nicht unverhältnismässig einschränkt.» 

Die betroffenen Nachbarstaaten werden eingeladen, zum Rahmenbewilligungsgesuch und zu den 

dazu eingeholten Gutachten Stellung zu nehmen.  

Nach heutigem Zeitplan wird eine rechtskräftige Rahmenbewilligung um das Jahr 2030 vorliegen. 

1.5.4 Baubewilligungsverfahren 

Die Baubewilligung für ein GTL wird durch das UVEK erteilt.24 Eine kantonale Bewilligung ist nicht nö-

tig. Kantonales Recht ist jedoch zu berücksichtigen, soweit es das Projekt nicht unverhältnismässig 

einschränkt. 

Die Baubewilligung erfordert detaillierte Angaben zur Auslegung der Anlagen und Beurteilung der Si-

cherheit des GTL. Zudem muss u. a. ein Programm für qualitätssichernde Massnahmen für sämtliche 

Bauarbeiten sowie ein Notfallschutzkonzept, ein Umweltverträglichkeitsbericht (zweite Stufe) und ein 

Plan für den Verschluss vorgelegt werden. Das ENSI erstellt dazu Richtlinien, welche Art, Inhalt, Dar-

stellung und Anzahl der Gesuchsunterlagen regeln. 

Das Baubewilligungsgesuch wird öffentlich aufgelegt und die betroffenen Kantone und Nachbarstaa-

ten werden darüber informiert und dazu angehört. Gegen Baubewilligungen kann Einsprache erhe-

ben, wer im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG)25 betroffen ist, d. h. genügende Nähe 

zum Projekt hat. Eine betroffene Person kann Einsprache und Beschwerde einreichen, unabhängig 

von ihrem Wohnsitz (In- oder Ausland). Eine Baubewilligung kann vor Bundesverwaltungsgericht und 

Bundesgericht angefochten werden. 

1.5.5 Umweltverträglichkeitsprüfungen 

Das Umweltschutzgesetz (USG)26 fordert in Artikel 10a, dass bei Projekten, die die Umwelt erheblich 

belasten können, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden muss. Gemäss der 

UVP-Verordnung (UVPV)27 sind GTL einer zweistufigen UVP zu unterziehen. Die erste Stufe wird im 

Rahmenbewilligungsverfahren und die zweite Stufe im Baubewilligungsverfahren durchgeführt. 

Im Rahmen der beiden Stufen der UVP hat der Gesuchsteller jeweils stufengerecht nachzuweisen, 

dass das Vorhaben im Sinne der geltenden Gesetzgebung umweltverträglich realisiert werden kann. 

Dabei sind insbesondere das USG, das Gewässerschutzgesetz (GSchG)28 sowie das Natur- und Hei-

matschutzgesetz (NHG)29 von Belang. Zu diesem Zweck muss der Gesuchsteller einen Umweltver-

träglichkeitsbericht (UVB) vorlegen, welcher den Ausgangszustand, das Vorhaben einschliesslich vor-

gesehener Massnahmen zum Schutz der Umwelt sowie die voraussichtlich verbleibende Belastung 

der Umwelt darstellt. 

Vor der Erarbeitung des UVB für die erste Stufe wird in einer UVP-Voruntersuchung (UVP-VU) abge-

klärt, welche Umweltbereiche vom GTL an diesen Standort überhaupt betroffen sein könnten (Rele-

vanzmatrix), eine erste Abschätzung der möglichen Umweltauswirkungen vorgenommen und ein 

Pflichtenheft (PH) für den UVB der ersten Stufe festgelegt. Dieser definiert dann seinerseits das PH 

                                                      
24  Art. 15 ff und 49 ff KEG 

25 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) 

26  Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG, SR 814.1) 

27  Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) 

28  Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814.20) 

29  Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) 
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für den UVB zweiter Stufe. Aufgrund der langen Zeiträume des Bewilligungsverfahrens erfolgt vor je-

der Stufe der UVP-Bearbeitung eine Aktualisierung des PH (Update), unter Berücksichtigung des neu-

esten Projektstandes und der allenfalls geänderten Gesetzeslage. Dieses Update wird jeweils beim 

BFE eingereicht und vom BAFU unter Einbezug der Kantone beurteilt. So ist vorgesehen, dass die 

Nagra in Etappe 3 bei der Bekanntgabe des Standortes, für den sie eine Rahmenbewilligungsgesuch 

erarbeiten will, auch ein Update der entsprechenden UVP-Voruntersuchung einreichen wird.  

Eine Übersicht über das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Stufen der UVP mit dem Sach-

plan- und mit den Bewilligungsverfahren gemäss KEG ist in Abb. 7 und Abb. 8 dargestellt. 

 

Abb. 7 Übersicht über die Darstellung und Beurteilung der Umweltaspekte im Sachplan- und Rahmenbewilli-

gungsverfahren, sowie Gesuch um untertägige erdwissenschaftliche Untersuchungen (Felslabor) mit 

groben Zeitangaben (Nagra, 2016: Übersichtsdokument zur UVP-Voruntersuchung in Etappe 2 des 

Sachplans geologische Tiefenlager). 

 

Abb. 8 Übersicht über die Darstellung und Beurteilung der Umweltaspekte im Baubewilligungsverfahren mit gro-

ben Zeitangaben (Nagra, 2016: Übersichtsdokument zur UVP-Voruntersuchung in Etappe 2 des Sach-

plans geologische Tiefenlager). 
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Wie vom Sachplan vorgegeben, hat die Nagra im Dezember 2014 zusammen mit dem 2x2-Vorschlag 

die UVP-VU für Jura Ost und Zürich Nordost beim BFE eingereicht. Im April 2016 hat die Nagra nach-

träglich auch noch die UVP-VU für Nördlich Lägern eingereicht.  

Das BFE hat die UVP-VU den Standortkantonen, den angrenzenden Kantonen und den deutschen 

Behörden zur Stellungnahme unterbreitet. Die Darstellung des Ist-, bzw. des Ausgangszustandes in 

den UVP-VU liess es von den Standortregionen auf Vollständigkeit prüfen. Das BAFU hat in Kenntnis 

dieser Stellungnahmen eine Beurteilung der UVP-VU vorgenommen und verschiedene Anpassungen 

und Ergänzungen für die in Etappe 3 vorgesehene Aktualisierung der UVP-VU und der Pflichtenhefte 

für den UVB erster Stufe beantragt.30 

Für den Schutz vor negativen Auswirkungen radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen gelten die 

Strahlenschutz- und die Kernenergiegesetzgebung. Die nötigen Sicherheitsnachweise müssen mit je-

dem Gesuch erbracht werden und werden von den Behörden geprüft. 

UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) 

Die von der Schweiz ratifizierte Espoo-Konvention31 verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, die Nachbarlän-

der und deren Bevölkerung bei Projekten, welche wahrscheinlich erhebliche grenzüberschreitende 

Umweltauswirkungen verursachen, gemäss einem klar definierten Mechanismus zu konsultieren. Sie 

gilt u. a. für alle Kernanlagen und damit auch für ein GTL. 

Gemäss Espoo-Konvention muss jede Wirkung eines Vorhabens auf die Umwelt in der UVP behan-

delt werden. Explizit genannt werden dabei u. a. Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit des 

Menschen ï also z. B. auch die Auswirkungen radioaktiver Strahlung. 

In den Schweizer Bewilligungsverfahren werden die radiologischen Auswirkungen eines GTL nicht in 

der UVP behandelt, sondern in den von der Kernenergiegesetzgebung verlangten Dokumenten (ins-

besondere im Sicherheitsbericht). Deshalb ist vorgesehen, für die Espoo-Anhörung der Nachbarländer 

jeweils einen Zusatzbericht zu verfassen, welcher die konventionellen und die radiologischen Umwelt-

auswirkungen auf das Ausland darstellt. 

Die laufende zweite Etappe des Sachplanverfahrens untersteht formell nicht der Espoo-Konvention ï 

die gilt erst ab dem Rahmenbewilligungsverfahren, bzw. der UVP erster Stufe. Trotzdem will das BFE 

mit der Veröffentlichung des vorliegenden Berichts, welcher sämtliche Auswirkungen eines GTL auf 

Mensch und Umwelt darstellen soll, bereits jetzt dem Geist des Übereinkommens Rechnung tragen. 

1.5.6 Betriebsbewilligung 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebsbewilligung, deren Inhalt und die Pflichten eines 

Bewilligungsinhabers sind im KEG32 festgehalten. Sie werden in der KEV präzisiert und im Detail in 

Richtlinien des ENSI geregelt. 

Die Betriebsbewilligung kann erteilt werden, falls die während des Baus des GTL gewonnenen Er-

kenntnisse die Eignung eines Standortes bestätigen und aufgezeigt wurde, dass die Rückholung der 

radioaktiven Abfälle bis zu einem allfälligen Verschluss ohne grossen Aufwand möglich ist. Der Ge-

suchsteller muss zudem nachweisen, dass der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet werden 

kann, die Anlage und der vorgesehene Betrieb den Anforderungen der nuklearen Sicherheit und Si-

cherung entsprechen und die notwendigen Notfallschutzmassnahmen vorbereitet sind.33  

                                                      
30  Die Beurteilungen des BAFU zu den UVP-VU JO und ZNO sind auf der BFE-Webseite zugänglich: www.radioaktiveabfa-

elle.ch » Medien » Medienmitteilungen » 22.3.2016. Die Stellungnahme des BAFU zu den UVP-VU für NL ist Teil der Ver-
nehmlassungsunterlagen. 

31  Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo, 
SR 0.814.06). 

32  Art. 19 ff, 37 und 61 KEG 

33  Art. 20 KEG 

http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=61058
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=61058
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Mit der Betriebsbewilligung wird auch der definitive Schutzbereich festgelegt. Er umfasst alle unter 

Tage gelegenen Teile des GTL inklusive der Zugänge, und insbesondere auch jene Gesteinsbereiche, 

welche für den Einschluss der radioaktiven Stoffe wirksam sind (Abb. 9). Die Vorschriften über die Be-

willigung von Eingriffen durch das UVEK sowie entsprechende Einträge im Richt- und Nutzungsplan 

sowie im Grundbuch sind dieselben wie für den vorläufigen Schutzbereich (vgl. Kap. 1.5.3).34 

Wie die Baubewilligung wird auch die Betriebsbewilligung durch das UVEK erteilt. Es ist keine kanto-

nale Bewilligung nötig. Die Gesuchsunterlagen werden öffentlich aufgelegt und die Nachbarstaaten 

konsultiert. Gegen die Betriebsbewilligung kann Einsprache erhoben werden, wobei ein Weiterzug der 

Entscheide bis vor das Bundesgericht als oberstes Schweizer Gericht möglich ist. 

1.5.7 Bewilligungsverfahren für Verfüllung, Beobachtungsphase und  
Verschluss 

Verfüllung, Beobachtungsphase und Verschluss des GTL sind im Artikel 39 des KEG und in den Arti-

keln 67ï71 der KEV geregelt. Die Beobachtungsphase wird voraussichtlich erst in 60 Jahren begin-

nen. Der Entscheid über den Verschluss (und damit auch über die Dauer der Beobachtungsphase) 

soll künftigen Generationen überlassen werden. Damit besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 

sich die Rechtslage in der Zwischenzeit noch ändern wird. 

Ist die Einlagerung der radioaktiven Abfälle abgeschlossen, müssen die Lagerkammern so verfüllt 

werden, dass die Langzeitsicherheit gewährleistet und eine Rückholung der Abfälle ohne grossen Auf-

wand möglich ist. Spätestens auf diesen Zeitpunkt hin muss der Betreiber des GTL ein aktualisiertes 

Projekt für die Beobachtungsphase und ein Projekt für den allfälligen Verschluss vorlegen. Das UVEK 

legt daraufhin die Dauer der Beobachtungsphase fest und ordnet die Massnahmen für die Überwa-

chung des GTL während dieser Zeit an. Der Zeitpunkt für den Gesamtverschluss des Tiefenlagers ist 

noch nicht festgelegt. Diese Entscheidung soll gestützt auf eine lange Beobachtungsphase künftigen 

Generationen überlassen werden. Für die vorliegende Betrachtung wurde angenommen, dass der Ge-

samtverschluss 50 Jahre nach dem Abschluss der Einlagerung erfolgt. 

Nach Ablauf der Beobachtungsphase ordnet der Bundesrat die Verschlussarbeiten an, falls der dau-

ernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. Dabei müssen alle noch offenen Teile des 

GTL verfüllt, die für die Langzeitsicherheit und die Sicherung massgebenden Teile versiegelt und das 

Lager mit einer dauerhaften Markierung gekennzeichnet werden. Nach dem Verschluss muss der Be-

treiber des GTL dem UVEK eine umfassende Dokumentation übergeben, welche den langfristigen Er-

halt der Kenntnisse über das GTL sicherstellt. 

Anschliessend stellt der Bundesrat fest, dass das Lager keine Kernanlage mehr ist. Der Bund kann 

weiter gehende Massnahmen wie etwa eine Fortsetzung der Umweltüberwachung nach diesem Zeit-

punkt anordnen. 

                                                      
34  Art. 37 und 40 KEG; Art. 70 KEV 
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Abb. 9 Schutzbereich eines geologischen Tiefenlagers  

Aus: Geologische Tiefenlager; Radioaktive Abfälle sicher entsorgen, ENSI, 2012. 
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2 Vergleich der vorgeschlagenen Tiefenlagerpro-
jekte mit möglichen Alternativen 

Weltweit ist anerkannt, dass für HAA und LMA nur die Lagerung in tiefen, geologisch stabilen Schich-

ten die Sicherheit über die notwendigen langen Zeiträumen gewährleisten kann. Die Entsorgung die-

ser Abfälle soll deshalb in praktisch allen Ländern in geologischen Tiefenlagern erfolgen.35 Das 

Schweizer Konzept der geologischen Tiefenlagerung wurde in Kapitel 1.4 bereits beschrieben. Nach-

folgend werden konzeptionelle, zeitliche und politische Alternativen für die Entsorgung radioaktiver 

Abfälle kurz vorgestellt und ihre möglichen Umweltauswirkungen grob umrissen.  

Auch innerhalb der Suche nach einem Standort für ein geologisches Tiefenlager in der Schweiz wur-

den verschiedene Alternativen und Optionen für Wirtgesteine, Standortgebiete sowie Standortareale 

für die OFA evaluiert. Ein Abriss der geprüften Alternativen ist in den Kapiteln 2.4 und 2.5 wiedergege-

ben. 

2.1 Konzepte für die Entsorgung ï Vergleich der geologischen 
Tiefenlagerung mit alternativen Lösungsansätzen 

Das Konzept der geologischen Tiefenlagerung in der Schweiz basiert auf dem Prinzip der Rückholbar-

keit aus dem Konzept der EKRA (vgl. Kap.1.4). Zwei von der EKRA geprüfte, aber verworfene alterna-

tive Konzepte werden folgend ausgeführt und weitere solche konzeptuell angetönt. 

2.1.1 Oberflächennahe Endlagerung 

Bei der oberflächennahen Endlagerung werden radioaktive Abfälle in im Tagebau errichtete Gruben 

von einigen Metern Tiefe eingebracht, welche optional mit künstlich errichteten Barrieren im Unter-

grund versehen sein können. Über die Abfälle wird eine mehrere Meter mächtige Abdeckung aus dem 

abgetragenen natürlichen Umgebungsmaterial und/oder anderen geeigneten Materialien aufgebracht. 

Weitere Systeme zur Abdichtung wie beispielsweise Kunststofffolien sind denkbar. Die Abdeckung soll 

einerseits die radioaktive Strahlung abschirmen, dient umgekehrt aber auch dem Schutz der Abfälle 

vor der Witterung sowie vor Eingriffen und Einflüssen durch Mensch und Natur. Ferner ist zu beach-

ten, dass oberflächennahe Lager aufgrund ihrer Auslegung eine relative grosse Landfläche für sich in 

Anspruch nehmen. Auch nach der Einlagerung ist über eine lange Zeit eine Überwachung notwendig 

und die durch das Lager beanspruchte Fläche kann während dieser Zeit von einigen hundert Jahren 

nur eingeschränkt genutzt werden.  

Alternativ zur dieser Lagerauslegung mit von der Erdoberfläche aus angelegten Gruben sind auch La-

gerräume in oberflächennah ausgebrochenen Kavernen denkbar. Diese haben typischerweise eine 

Tiefenlage von einigen Zehnermetern unter Terrain. In Abgrenzung zu einem geologischen Tiefenla-

ger kommt bei einem oberflächennahen Lager dem umschliessenden Gestein resp. der Überdeckung 

keine über sehr lange Zeiträume wirksame Barrieren- und Erosionsschutzwirkung zu.  

Aufgrund der oben genannten technischen Rahmenbedingungen und dem Umstand, dass ein ober-

flächennahes Lager auch bei sorgfältiger Wahl seines Standorts immer dem Risiko von Naturkatastro-

phen und menschlichen Eingriffen ausgesetzt ist, bietet sich dieses Lagerkonzept vorwiegend für SMA 

mit kurzen Halbwertszeiten an. Solche Lager sind in verschiedenen Ländern in Betrieb: u. a. in Eng-

land, Spanien, Frankreich, Japan und den USA; oberflächennahe Kavernen in Finnland und Schwe-

den. In den Kavernen werden auch kurzlebige mittelaktive Abfälle eingelagert. Die EKRA sprach sich 

in ihrem Schlussbericht gegen die oberflächennahe Lagerung aus, da sie die Langzeitsicherheit nicht 

                                                      
35  Ein Überblick über die in anderen Ländern verfolgten Lagerkonzepte bietet beispielsweise das Kapitel 3.1.1 im Entsorgungs-

programm 2016 (NTB 16-01).  
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gewährleistet sah. In der Schweizer Gesetzgebung wurden an der Erdoberfläche gelegene langfristige 

Abfalllager bewusst nicht vorgesehen, da diese eine Überwachung durch den Menschen bedingen. 

2.1.2 Einlagerung in tiefen Bohrlöchern 

Ein anderes, alternatives Lagerkonzept ist die Einlagerung der Abfälle in tiefen Bohrlöchern. Wie das 

in der Schweiz verfolgte Konzept der geologischen Tiefenlagerung beruht die Bohrlocheinlagerung auf 

dem dauerhaften Einschluss der radioaktiven Abfälle in einem Gesteinskörper in grosser Tiefe unter 

der Erdoberfläche, wo die eingelagerten radioaktiven Abfälle sich im Sinne einer passiven Sicherheit 

selber überlassen werden können. Aktuell wird das Konzept z. B. in den USA für die Entsorgung von 

HAA evaluiert. Ein Referenzkonzept36 sieht dort beispielsweise ca. 5000 m tiefe Bohrlöcher vor, in de-

ren unteren Abschnitten Abfälle über eine Strecke von ca. 2000 m eingebracht werden könnten. Darü-

ber folgt eine ca. 3000 m umfassende versiegelte und verfüllte Strecke. In einem solchen Bohrloch mit 

einem Durchmesser von ca. 34 cm könnten somit gemäss den Autoren der Studie bis zu 400 mit 

hochaktiven radioaktiven Abfällen gefüllte Endlagerbehälter mit je einer Länge von knapp 5 m eingela-

gert werden. 

Als Wirtgestein böte sich in der Schweiz aufgrund seiner Tiefenlage primär das kristalline Grundge-

birge an. Dessen Lage in 3 bis 5 km Tiefe birgt aber grosse Ungewissheiten bzgl. Exploration und da-

mit auch bzgl. der Voraussagbarkeit, wie sich ein solches Endlagersystem verhalten würde. 

Auch Tongesteine könnten, wie im Schweizer Tiefenlagerkonzept, als Wirtgestein dienen. Letztere ha-

ben aber naturgemäss meist nur eine geringe vertikale Ausdehnung, sodass die Einlagerungsstrecke 

pro Bohrloch sehr kurz würde. 

Das Gefährdungsbild für die Umwelt ist nach erfolgter Einlagerung vergleichbar mit jenem des 

Schweizer Tiefenlagerkonzepts, denn auch hier wird die Strahlenbelastung an der Oberfläche auf-

grund der grossen Tiefe und der langen Ausbreitungswege vernachlässigbar gering und in ihrem Ma-

ximum zeitlich stark verzögert. Die Auslegung und die resultierende Rückhaltewirkung der techni-

schen Barrieren ist jedoch von höherer Ungewissheit begleitet: So können die Behälter aufgrund des 

beschränkten Bohrlochdurchmessers weniger massiv gebaut werden und eine allfällige Verfüllung mit 

einer Bentonitlage kann vergleichsweise nur dünn ausgebildet werden.  

Das ENSI hält fest, dass die Nachteile des Konzeptes der Einlagerung in tiefen Bohrlöchern die Vor-

teile überwiegen und dass z. B. das von der Schweizer Gesetzgebung geforderte Konzept der gestaf-

felten technischen Mehrfachbarrieren bei der Bohrlochversenkung nach heutigem Stand von Wissen-

schaft und Technik nicht erfüllt ist.37 Eine Intervention bei Störungen während der Einlagerung der 

Behälter in grösserer Tiefe ist schwierig bis unmöglich. Ebenso ist die in der Schweiz gesetzlich gefor-

derte Rückholbarkeit der Abfälle fraglich und zum aktuellen Zeitpunkt technisch nicht nachgewiesen. 

Die Bohrlochversenkung wurde von der EKRA nicht vertieft diskutiert, ebenso geht das KEG explizit 

vom Verbringen der radioaktiven Abfälle in Stollen oder Kavernen aus.38  

Da für das Schweizer Abfallinventar von einer grösseren Anzahl an Bohrlöchern ausgegangen werden 

muss, ist von einer lang anhaltenden und flächenintensiven Beeinträchtigung auszugehen. Die Eig-

nung der Methode für den dicht besiedelten Raum der Schweiz erscheint somit fraglich.39 Durch die 

grosse Anzahl von Bohrlöchern steigt überdies das Risiko des Schaffens vertikaler, hydraulischer 

Kurzschlüsse zwischen verschiedenen hydrologischen Niveaus im geologischen Untergrund. Ebenso 

                                                      
36  Arnold, B. W. et al., Reference Design and Operations for Deep Borehole Disposal of High-Level Radioactive Waste, Sandia 

Report SAND2011-6749, Sandia National Laboratories, Albuquerque, 2011. 

37  Antwort des ENSI zur Frage 123 im Technischen Forum Sicherheit (TFS). 

38  Botschaft zu einem Kernenergiegesetz, Bundesblatt Band 1, Heft 26, 2001, S. 2775. 

39  Alternativ könnte auch eine Anordnung der Ausgangspunkte der Tiefbohrungen unter Tage in Betracht gezogen werden, 
deren Umsetzung wäre aber technisch sehr anspruchsvoll. 
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könnte die künftige, anderweitige Nutzung des Untergrundes grossflächig eingeschränkt werden. Zu-

sätzlich zu den Bohrstellen wäre bei jedem Bohrstandort auch eine Logistik-Infrastruktur nötig (ähnlich 

einer Oberflächenanlage zu einem bergmännisch gebauten Tiefenlager), welche allen Sicherheitsan-

sprüchen genügen müsste, wie etwa die sichere Handhabung der Behälter an der Oberfläche oder die 

Sicherheit bei Einwirkungen von aussen (z. B. ein Flugzeugabsturz). 

2.1.3 Weitere Konzepte zur Entsorgung radioaktiver Abfälle 

In der Geschichte der nuklearen Entsorgung wurden in der Schweiz und international verschiedene 

Konzepte der Entsorgung geprüft oder umgesetzt. Nachfolgend wird eine Zusammenstellung solcher 

aktuell nicht mehr verfolgten Entsorgungskonzepte widergegeben:  

i. Endlagerung in Oberflächenlagern 

ii. Entsorgung im Weltraum 

iii. Meeresversenkung (Meeresboden) 

iv. Versenkung in Subduktionszonen 

v. Geologische Tiefenlagerung im Meeresgrund 

vi. Versenkung in Eisschilden 

vii. Selbstverschmelzung in Tiefengesteinen 

viii. Injektion in geologische Schichten (flüssige Abfälle)40 

Diese Methoden wurden aus technischen, Sicherheits- oder Kostengründen nicht umgesetzt (i, ii, vii) 

oder weil sie aufgrund internationaler Übereinkommen nicht zulässig sind (iiiïvi). Die Injektion von 

flüssigen Abfällen (viii) wurde früher von Russland und den USA betrieben. Die Meeresversenkung 

von schwach- und mittelaktiven Abfällen wurde von einer Reihe von Ländern praktiziert, darunter auch 

von der Schweiz. So wurden zwischen 1969 und 1982 5341 Tonnen radioaktive Abfälle (SMA) aus 

der Schweiz an drei Standorten im Atlantik versenkt. 1985 wurde diese Methode durch ein internatio-

nales Moratorium41 untersagt. Der Bundesrat beschloss 1992 definitiv, keine radioaktiven Abfälle mehr 

im Meer zu entsorgen. 

In verschiedenen internationalen Forschungsprojekten wird zurzeit untersucht, inwiefern die Methode 

der Partitionierung und Transmutation zur Reduktion von radioaktiven Abfällen beitragen kann. Dabei 

sollen langlebige Radionuklide in kurzlebige Nuklide mit kürzerer Halbwertszeit umgewandelt werden, 

womit letztendlich der Platzbedarf für ein geologisches Tiefenlager (oder eine andere Lagerform) re-

duziert werden könnte. Das ENSI weist in einem Faktenblatt42 darauf hin, dass die grosstechnische 

Machbarkeit des Verfahrens noch nicht demonstriert wurde und dass die Methode zudem nicht für alle 

Radionuklide anwendbar ist. In jedem Fall verbleiben hochaktive sowie schwach- und mittelaktive Ab-

fälle, welche in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden müssten. Weiter müsste ein geschlosse-

ner Brennstoffkreislauf mit entsprechenden Reaktortypen und weitere grosse kerntechnische Anlagen 

eingerichtet werden. I nsofern stellt die Transmutation eine Weiterführung der Nutzung der Kernener-

gie mit neuen Technologien und Anlagen dar. 

                                                      
40  Basis: Radioactive Waste Management ï Appendix 2: Storage and Disposal Options, World Nuclear Association, 

www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/appendices/radioactive-waste-management-
appendix-2-storage-an.aspx; Stand Januar 2016. 

41  Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Versenken von Abfällen und anderen Stoffe vom 
29. Dezember 1972; SR 0.814.287.  

42  Ersetzt Transmutation die Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle? 
(static.ensi.ch/1364463179/ensi_faktenblatt_transmutation_final.pdf) 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/appendices/radioactive-waste-management-appendix-2-storage-an.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/appendices/radioactive-waste-management-appendix-2-storage-an.aspx
http://static.ensi.ch/1364463179/ensi_faktenblatt_transmutation_final.pdf
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2.2 Auslagerung der Entsorgung (ganz oder teilweise) ins Ausland 

Mit dem Beitritt zur Joint Convention43 der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) hat die 

Schweiz den Grundsatz anerkannt, dass «radioaktive Abfälle in dem Staat endgelagert werden sollen, 

in dem sie erzeugt wurden, soweit dies mit der Sicherheit der Behandlung dieses Materials vereinbar 

ist». Dieser Grundsatz wurde im KEG im Artikel 30 Absatz 2 festgehalten, indem die Entsorgung der 

in der Schweiz anfallenden radioaktiven Abfälle grundsätzlich im Inland zu erfolgen hat. 

Die Ausfuhr von radioaktiven Abfällen bleibt lediglich in Ausnahmefällen und unter strengen Bedingun-

gen möglich. Nämlich nur dann, wenn im Empfängerstaat internationale Sicherheitsanforderungen 

eingehalten werden, ein dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechender Entsorgungsweg 

zur Verfügung steht und die Einfuhr in den Empfängerstaat völkerrechtlich vereinbart wurde.44  

2015 wurde eine parlamentarische Initiative, welche eine Entsorgungslösung auch im Ausland ermög-

lichen wollte, von der zuständigen Kommission des Nationalrates sehr deutlich mit nachfolgender Be-

gründung abgelehnt:45 

«Diese Regelung entspricht dem internationalen Standard. So anerkennt die Joint Convention das 

Recht jeden Staates, die Einfuhr von radioaktiven Abfªllen zu untersagen. Auch die EU-Richtlinie 

2011/70/EURATOM schreibt für die EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich eine Inlandentsorgung vor ï 

sofern kein Abkommen f¿r eine internationale Entsorgungslºsung vorliegt. Ein solches Abkommen 

wurde zwar in der Vergangenheit immer wieder angedacht, aber auf offizieller Ebene nicht weiterver-

folgt. Eine europäische Initiative (European Repository Development Organisation) ist nicht über den 

Status einer Arbeitsgruppe hinausgewachsen. Staaten, die wie Finnland beim Bau eines Endlagers für 

radioaktive Abfälle bereits weit fortgeschritten sind, haben Importverbote für radioaktive Abfälle erlas-

sen. Politisch ist eine internationale Lösung für die Lagerung radioaktiver Abfälle damit zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht denkbar. 

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Kommissionsmehrheit gegen eine Aufwertung der Ausland-

entsorgung im Schweizerischen Kernenergiegesetz aus. Angesichts des Fehlens jeglicher Bestre-

bungen für eine internationale Lösung wäre eine derartige Gesetzesanpassung de facto ohne jede 

Folgen, würde jedoch Hoffnungen wecken, die sie nicht decken könnte, befürchtet die Kommission. 

Auch unterstreicht sie, dass die Anstrengungen für ein Tiefenlager im Inland nicht durch die zweifel-

hafte Aussicht auf eine internationale Lösung gelockert werden dürfen. Weiter weist die Kommission 

darauf hin, dass man im Fall internationaler Verhandlungen keinesfalls davon ausgehen könnte, dass 

der sicherste Standort für ein Tiefenlager in jedem Fall im Ausland zu liegen käme. Die Schweiz könn-

te unter Druck geraten, selbst die Einfuhr und Lagerung ausländischer radioaktiver Abfälle in der 

Schweiz zuzulassen. Die Kommissionsmehrheit ist der Ansicht, dass ein solcher Druck unbedingt ver-

mieden werden sollte.» 

                                                      
43  Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit 

der Behandlung radioaktiver Abfälle vom 5. September 1997; SR 0.732.11 

44  KEG Art. 34 Abs. 4 

45  15.411 n Pa. Iv. Reimann Maximilian. Entsorgung radioaktiver Abfälle sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Bericht 
der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie vom 22. Juni 2015. 
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2.3 Oberflächenlagerung von schwachaktiven Abfällen bis sie 
genügend abgeklungen sind (Abklinglagerung) 

Die Strahlenschutzverordnung (StSV)46 legt im Anhang 3 für alle Radionuklide sogenannte Freigren-

zen fest. Da die Radioaktivität eines Stoffes mit der Zeit abnimmt, können somit einige schwachaktive 

Abfälle an der Oberfläche gelagert werden, bis sie die jeweilige Freigrenze erreicht haben. Stoffe mit 

einer Aktivität unterhalb der Freigrenze gelten rechtlich nicht als radioaktiv und müssen deshalb auch 

nicht als radioaktive Abfälle entsorgt werden.  

KEG und StSG enthalten den Grundsatz, wonach mit radioaktiven Stoffen so umzugehen ist, dass 

möglichst wenig radioaktive Abfälle entstehen (Minimierungsgebot).47 Entsprechend sollen Abfälle, 

welche spätestens 30 Jahre nach ihrer Entstehung aufgrund des radioaktiven Zerfalls die Freigrenze 

unterschreiten, von den radioaktiven Abfällen getrennt werden, wenn keine gesamthaft günstigere Al-

ternative für Mensch und Umwelt zur Verfügung steht. Dabei sind sie so zu verpacken und aufzube-

wahren, dass ein unkontrollierter Austritt radioaktiver Stoffe verhindert und eine Brandgefahr vermie-

den wird.48 Dieser Vorgang wird als Abklinglagerung bezeichnet. 

Im September 2012 hat die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (Agneb) eine Ar-

beitsgruppe mit dem Mandat eingesetzt, eine Erweiterung des Zeitraumes der Abklinglagerung auf bis 

zu hundert Jahre zu überprüfen. Dies geschah vor dem Hintergrund der laufenden Revision der StSV, 

in welcher die international harmonisierten Freigrenzen der IAEA übernommen werden sollen. Diese 

sind teilweise tiefer als die bisherigen Freigrenzen, und es könnten somit zusätzliche Volumina an 

schwachaktiven und überwiegend kurzlebigen radioaktiven Abfällen entstehen. Eine breitere Anwen-

dung der Abklinglagerung könnte dem Volumenzuwachs, welcher mehr Lagerkapazitäten in einem 

GTL erfordern würde, entgegenwirken. Ebenso könnte über das volumenbezogene Reduktionspoten-

zial hinaus mit der Abklinglagerung eine Reduktion des Anteils an organischen Stoffen und metalli-

schen Komponenten im Tiefenlager, und somit eine Verminderung der Gasproduktion erzielt wer-

den.49 

Die Arbeitsgruppe «Abklinglager» kam im April 2015 zum Schluss, dass «für die Stilllegungsabfälle 

der Kernkraftwerke (KKW) [é] die infolge der neuen Freigrenzen entstehende Volumenzunahme 

durch eine Abklinglagerung von bis zu 30 Jahren praktisch vollständig kompensiert werden» kann. 

Ebenso tragen «Abklingzeiten von mehr als 30 Jahren [é] zur Reduktion der Abfallvolumina nicht 

mehr wesentlich bei. Mit einer Abklinglagerung von 30 Jahren werden die Metallmassen sowohl der 

KKW- wie der PSI-Abfälle50 um etwa einen Drittel bis die Hälfte reduziert. Längere Abklingzeiten tra-

gen zur Reduktion der Metallmassen nicht wesentlich bei.» Jedoch führt «die konsequente Abklingla-

gerung über 30 Jahre [é] zu einer massgeblichen Reduktion potenziell gasbildender Materialien in 

den zu entsorgenden Abfällen.» Ebenso steht die Arbeitsgruppe kritisch der Frage gegenüber, ob 

über Zeiträume, welche deutlich länger als 30 Jahre sind, sichergestellt werden kann, dass die Ab-

klinglager technisch und finanziell sicher betrieben werden können.51 

Die von der StSV vorgeschriebene Abklinglagerung über 30 Jahre ist unter Berücksichtigung der er-

warteten neuen Freigrenzen also ein wirksames Mittel, um das Volumen der zu entsorgenden SMA zu 

reduzieren. Eine deutlich längere Abklinglagerung würde aber keine signifikante weitere Reduktion 

des SMA-Volumens bewirken. 

                                                      
46  Strahlenschutzverordnung (StSV); SR 814.501 

47  Art. 30 Abs. 1 KEG und Art. 25 Abs. 2 StSG 

48  Artikel 85, Absatz 2 StSV. 

49  Für eine umfassende Diskussion der Aspekte der organischen und metallischen Abfälle sei auf den Projektbericht «Abfallbe-
wirtschaftung im Vergleich» (ENSI 33/188; ENSI, Brugg; Februar 2015) verwiesen. 

50  Paul Scherrer Institut PSI 

51  Auswirkungen einer verlängerten Abklinglagerung auf radioaktive Abfälle, Bericht der Untergruppe «Abklinglager»; Arbeits-
gruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (Agneb), 10. April 2015. 
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2.4 Standortwahl und alternative Ansätze innerhalb des Konzeptes 
«geologische Tiefenlagerung» 

Die Betrachtung der geologischen Standorte erfolgte aufgrund der jeweils aktuellen Konzeptionen für 

geologische Tiefenlager, den dazu in Erwägung gezogenen Wirtgesteinen bzw. dem Stand der Einla-

gerungstechniken sowie aufgrund der Prognose der Abfallvolumina. Die Suche nach Alternativen und 

Optimierungen der Oberflächenanlagen und der Transport- und Verpackungsabläufe waren innerhalb 

der rechtlichen Vorgaben stark vom partizipativen Prozess der betroffenen Regionen beeinflusst. 

2.4.1 Andere mögliche geologische Standortgebiete in der Schweiz 

Im Jahr 1979 wurde der Bundesbeschluss zum Atomgesetz52 vom Schweizer Stimmvolk gutgeheis-

sen. Die Erteilung einer Rahmenbewilligung für ein KKW war fortan an die Gewährleistung der dau-

ernden, sicheren Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle gebunden. Für die Betriebsbe-

willigungen der bereits existierenden KKW wurde von den Betreibern ein Entsorgungsnachweis53 

verlangt. In der Folge hat die Nagra im Rahmen des «Projekt Gewähr» mögliche Standorte für Endla-

ger evaluiert. 

Vor dem Sachplanverfahren in Betracht gezogene Standortgebiete54 

SMA-Lager 

Ausgehend vom Konzept einer Erschliessung der Lagerzone durch einen horizontalen Zugangsstol-

len55 wurden in den Jahren 1978 bis 1981 von der Nagra hundert potenzielle Standorte in den Alpen, 

Voralpen und dem Jura bewertet. Kriterien waren räumliche Ausdehnung, Wasserdurchlässigkeit des 

Gesteins, Grundwasserverhältnisse, Eignung für den Stollenbau, Vorhersagbarkeit künftiger geologi-

scher Entwicklungen und bereits vorhandene Kenntnisse aus Tunnel- und Stollenbau sowie aus Boh-

rungen. In den aus dem Vergleich resultierenden zwanzig weiterzuverfolgenden Standorten wurden in 

den Jahren 1981/82 Abklärungen vorgenommen. Aufgrund dieser 1983 veröffentlichten Ergebnisse 

wurden drei Standorte bezeichnet, die in erster Priorität mit bewilligungspflichtigen Sondierungen wei-

ter untersucht werden sollten. Dies waren die Standorte Bois de la Glaive (VD; Wirtgestein Anhydrit), 

Oberbauenstock (UR; Mergel) und Piz Pian Grand (GR; Kristallin). 

1988 hat der Bundesrat den Entsorgungsnachweis für SMA basierend auf den Untersuchungen der 

Nagra im Gebiet Oberbauenstock gutgeheissen.  

1986 wurde der Wellenberg (NW; Mergel) als zusätzlicher Standort in die Evaluation aufgenommen. 

Gegenüber den anderen drei Standorten war er einfacher von der Oberfläche aus zu erkunden, und 

aufgrund der vorhandenen Kenntnisse erwartete man eine gute geologische Situation. 1987 beantrag-

te die Nagra bewilligungspflichtige Untersuchungen. Das Gesuch wurde 1988 vom Bundesrat bewil-

ligt. Nach Durchführung und vergleichender Auswertung der Sondierungen an allen vier potenziellen 

Standorten schlug die Nagra 1993 den Wellenberg als Standort vor. Im Juni 1994 wurde ein Rahmen-

bewilligungsgesuch (RBG) für die Erstellung eines Tiefenlagers eingereicht. Im April 1996 veröffent-

lichte die die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK; die Vorgängerorganisation des 

                                                      
52  Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz (SR 732.01). 

53  Unter dem Entsorgungsnachweis wird der Nachweis verstanden, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle in einer bestimm-
ten geologischen Schicht grundsätzlich machbar ist. Ein vom Bundesrat gutgeheissener Entsorgungsnachweis stellt weder 
eine atomrechtliche Bewilligung noch eine konkrete Standortwahl dar. Er soll aber aufzeigen, dass ein genügend grosser 
Gesteinskörper mit den erforderlichen Eigenschaften für die Lagerung von radioaktiven Abfällen existiert, und dass nach der 
Durchführung weiterer Erkundungsarbeiten der Bau eines geologischen Tiefenlagers in Angriff genommen werden könnte. 
(www.ensi.ch/de/aufsicht/entsorgung/geologische-tiefenlager/entsorgungsnachweis/) 

54  Dieses Kapitel basiert weitgehend auf dem Dokument «Rückschau und Ausblick zur Entsorgung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz» der Nagra von 2008, www.nagra.ch/display.cfm/id/100399. 

55  Zu dieser Zeit waren horizontale Zugangsstollen die einzige Möglichkeit für den Transport der sehr schweren SMA-
Endlagerbehälter nach unter Tage; damit kamen nur Standorte in den Alpen, Voralpen oder im Jura in Frage. 

http://www.nagra.ch/display.cfm/id/100399
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ENSI) ein zustimmendes Gutachten. Die Nidwaldner Bevölkerung lehnte jedoch die nach kantonalem 

Recht erforderliche Konzession ab; das RBG-Verfahren wurde sistiert. In der Folge wurde das Projekt 

etappiert: Zunächst sollte mit einem Sondierstollen die Eignung des Standorts geprüft werden. Das 

entsprechende Konzessionsgesuch wurde zwar im September 2001 vom Nidwaldner Regierungsrat 

gutgeheissen, ein Jahr später aber von den kantonalen Stimmberechtigten verworfen. Daraufhin 

wurde das RBG zurückgezogen.  

HAA-Lager 

Ausgehend von einem breiten Kenntnisstand zur Geologie der Schweiz hat die Nagra Ende der Sieb-

ziger Jahre eine Evaluation der in Frage kommenden Wirtgesteine (Kristallin, Steinsalz, Anhydrit, 

Mergel und Ton) vorgenommen. Basierend darauf wurde zunächst das kristalline Grundgebirge der 

Nordschweiz untersucht. Dabei wurden auch die potenziell geeigneten Sedimentschichten im Deckge-

birge charakterisiert, welche den kristallinen Sockel überlagern. Die Feldarbeiten umfassten sieben 

Tiefbohrungen und ein Netz regionaler 2D-Seismiklinien. Diese Resultate bildeten zusammen mit ers-

ten Erkenntnissen aus dem ab 1984 gebauten und seither betriebenen Felslabor Grimsel sowie Erfah-

rungen aus ausländischen Entsorgungsprogrammen für HAA die Grundlage des Projekts Gewähr 

1985, mit dem der Entsorgungsnachweis für radioaktive Abfälle erbracht werden sollte. 

Der Bundesrat kam 1988 zum Schluss, dass damit für die geologische Tiefenlagerung der HAA so-

wohl der Machbarkeits- als auch der Sicherheitsnachweis erbracht wurden. Der Nachweis eines genü-

gend grossen Gesteinsvorkommens mit geeigneten Eigenschaften (Standortnachweis) sei indes noch 

nicht überzeugend geführt worden.56 Er forderte die Nagra dazu auf, neben dem bis dahin prioritär un-

tersuchten Kristallin auch Sedimentgesteine in die Abklärungen einzubeziehen.  

1988 veröffentlichte die Nagra eine breit angelegte Studie über die Eignung von Sedimentgesteinen 

sowie über mögliche Standortregionen. Grundlagen waren sowohl die vorhandenen umfangreichen 

Kenntnisse zu den Sedimentgesteinen im Falten- und Tafeljura sowie im Molassebecken als auch die 

im Rahmen der Kristallin-Untersuchungen erworbenen Kenntnisse zu den Sedimentgesteinen und Er-

gebnisse von Untersuchungen Dritter (insbesondere aus der Suche nach Erdöl und Erdgas). Diese 

Auslegeordnung und die nachfolgende Beurteilung durch die Behörden führten von 1990 bis 1993 zu 

einer regionalen Untersuchungsphase. 

1994 hat die Nagra mit Zustimmung der Bundesbehörden entschieden, in erster Priorität den Opali-

nuston als Wirtgestein und dazu das Zürcher Weinland im Hinblick auf die Erbringung des HAA-

Entsorgungsnachweises als potenzielles Standortgebiet vertieft zu untersuchen. Es folgten umfangrei-

che Feldarbeiten und Studien (3D-Seismik, Bohrung Benken) ergänzt durch Untersuchungen im inter-

nationalen Felslabor Mont Terri (JU). Die Berichte zum Entsorgungsnachweis wurden 2002 dem Bund 

eingereicht. Als Wirtgestein wurde der Opalinuston im Zürcher Weinland zugrunde gelegt. Dabei be-

antragte die Nagra, die zukünftigen Untersuchungen in Hinblick auf die Realisierung eines HAA-Lagers 

auf dieses Gebiet fokussieren zu können. Auf Veranlassung des UVEK hat die Nagra einen zusätzlichen 

Bericht über die vorhandenen Optionen für ein HAA-Lager erstellt.57 Nach Prüfung durch die Aufsichts-

behörden und beigezogene ausländische Experten bestätigte der Bundesrat im Sommer 2006 die 

grundsätzliche Machbarkeit der sicheren Tiefenlagerung von HAA im Inland. Der Entsorgungsnach-

weis für HAA war damit erbracht. 

                                                      
56  Die HSK bestätigte im Jahr 2004 die Möglichkeit eines sicheren Lagers im Kristallin im Grundsatz. Sie hatte aber Vorbehalte 

zum Auffinden eines genügend grossen ungestörten Gesteinsbereiches. 
www.ensi.ch/de/2004/09/28/stellungnahme-der-hsk-zur-sicherheitsanalyse-kristallin-i-der-nagra/ 

57  Nagra NTB 05-02, Darstellung und Beurteilung der aus sicherheitstechnisch-geologischer Sicht möglichen Wirtgesteine und 

Gebiete 

https://www.ensi.ch/de/2004/09/28/stellungnahme-der-hsk-zur-sicherheitsanalyse-kristallin-i-der-nagra/
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Im Sachplanverfahren geprüfte Standortgebiete 

2008 hat der Bundesrat das Konzept zum Sachplan geologische Tiefenlager beschlossen, und damit 

das Auswahlverfahren für die Standorte von geologischen Tiefenlagern unter Federführung des BFE 

mit einer «weissen Landkarte» neu gestartet. 

Etappe 1 

Die Nagra musste bei der Standortsuche auch beachten, dass sich die Anforderungen bezüglich der 

Platzverhältnisse und des zu betrachtenden grösseren Lagerinventars (längere Betriebsdauer der be-

stehenden KKW und möglicher neuer KKW) inzwischen geändert hatten. Die Überprüfung der geo-

metrischen Verhältnisse bei den früher in Betracht gezogenen Standorten für SMA-Abfälle zeigte 

dann, dass die Ausdehnung der meisten Vorkommen insbesondere in den Helvetischen Decken den 

neuen Anforderungen nicht mehr genügte.58  

Mit dem Konzept der horizontalen Zugangsstollen aus den 80er Jahren kamen für das SMA-Lager nur 

Standorte in den Alpen, Voralpen oder im Jura in Frage. Als Folge der Weiterentwicklung der Zerlege-

techniken wurden die nach der Stilllegung zu entsorgenden Komponenten und somit auch die Behäl-

ter kleiner und leichter. Weiter existierten inzwischen auch technische Lösungen, welche den Trans-

port der schweren SMA-Lagerbehälter nach Untertage durch Schächte oder Rampen ermöglichten. 

Damit kamen nun auch für das SMA-Lager die geologisch einfacher aufgebauten Gebiete des Mittel-

landes und der Nordschweiz in Frage. 

Bei der Evaluation der geologischen Möglichkeiten hat die Nagra zuerst die grossräumige geologisch-

tektonische Situation evaluiert und die weiter zu betrachtenden Grossräume festgelegt: Bezüglich 

Langzeitstabilität und räumlicher Verhältnisse und deren Explorierbarkeit können für das SMA-Lager 

prinzipiell alle geologisch-tektonischen Grossräume der Schweiz in Betracht gezogen werden. Für das 

HAA-Lager werden jedoch die Alpen, der Faltenjura, der westliche Tafeljura und ein kleiner Teil des 

Molassebeckens (westliche Subjurassische Zone) ausgeschlossen.59 

Innerhalb der weiter betrachteten Grossräume hat die Nagra dann die bevorzugten Wirtgesteine ermit-

telt: 

ï für das SMA-Lager den Opalinuston mit seinen Rahmengesteinen, die Tongesteinsabfolge «Brau-

ner Dogger» mit ihren Rahmengesteinen, die Effinger Schichten und die Mergel-Formationen des 

Helvetikums;  

ï für das HAA-Lager den Opalinuston mit seinen Rahmengesteinen. 

Als letzter Schritt erfolgte die Evaluation der Konfigurationen, d. h. der rªumlichen Anordnung der be-

vorzugten Wirtgesteine innerhalb der weiter betrachteten Grossräume: Unter Berücksichtigung regio-

naler geologischer Elemente (regionale Störungszonen, übertiefte Felsrinnen als Folge der glazialen 

Tiefenerosion, Zonen mit Anzeichen kleinräumiger tektonischer Zergliederung, Neotektonik) wurden 

bevorzugte Bereiche abgegrenzt, innerhalb derer die bevorzugten Wirtgesteine in geeigneter Tiefe 

und Mächtigkeit und in genügender lateraler Ausdehnung vorliegen. Die bevorzugten Bereiche wur-

den verwendet, um geologische Standortgebiete abzugrenzen. Gewisse Standortgebiete umfassen 

mehrere bevorzugte Bereiche und teilweise auch mehr als einen Wirtgesteinstyp. 

Am Schluss der ersten Etappe des Sachplanverfahrens hat der Bundesrat auf Vorschlag der Nagra 

sechs geologische Standortgebiete festgelegt. Drei davon eignen sich für ein SMA-Lager: Jura-Süd-

fuss (JS), Südranden (SR) und Wellenberg (WLB); weitere drei sind sowohl für ein SMA- als auch für 

ein HAA- oder ein Kombi-Lager geeignet: Jura Ost (JO), Nördlich Lägern (NL) und Zürich Nordost 

(ZNO). 

 

                                                      
58  Nagra NTB 08-03, Seiten 219/220 

59  Vgl. Nagra NTB 08-03. 
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Abb. 10 Auswahl der geologischen Standortgebiete in Etappe 1. Aus: Entsorgungsprogramm und Standortge-

biete für geologische Tiefenlager, Nagra 2008. 



2.4   Standortwahl und alternative Ansätze innerhalb des Konzeptes «geologische Tiefenlagerung» 

ï  29  ï 

Etappe 2 

Ziel von Etappe 2 ist es, die Auswahl der Standortgebiete einzuengen, d. h. jedes Standortgebiet da-

raufhin zu prüfen, ob es eindeutige Nachteile bezüglich Sicherheit oder technischer Machbarkeit rela-

tiv zu den anderen Standortgebieten aufweist und somit in Etappe 3 nicht weiter untersucht werden 

soll.  

Als Vorgabe für den Standortvergleich hat das ENSI unter anderem im Dokument ENSI 33/154 fol-

gende vier Fragen formuliert: 

1. Erfüllen Standortgebiete das Dosis-Schutzkriterium nicht? 

2. Sind Standortgebiete aufgrund der Ergebnisse der Dosis-Berechnungen eindeutig weniger geeig-

net? 

3. Sind die Gesamtbewertungen der Standortgebiete schlechter als «geeignet»? 

4. Können bei Standortgebieten anhand der Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit 

belastbare eindeutige Nachteile gegenüber anderen Standortgebieten festgestellt werden? 

Standortgebiete können in Etappe 2 nur zurückgestellt werden, falls mindestens eine der Fragen mit 

«ja» beantwortet wird. Andernfalls wird es für weitere Untersuchungen für Etappe 3 vorgeschlagen. 

Die Nagra hat den Standortvergleich aufgrund einer vom Konzeptteil SGT vorgegebenen und vom 

ENSI in mehreren Dokumenten60 weiter präzisierten Methodik durchgeführt. Sie hat ausserdem mögli-

che Lagerkonzepte als Basis für die Einengung evaluiert und dokumentiert. 

Die Nagra kam aufgrund ihrer Untersuchungen zum Schluss, dass die Fragen 1 bis 3 für alle unter-

suchten geologischen Standortgebiete mit «nein» zu beantworten sind, d. h. die Resultate der Dosis-

berechnungen und der qualitativen Bewertung ergaben, dass alle in Etappe 1 vorgeschlagenen 

Standortgebiete für die Realisierung eines sicheren geologischen Tiefenlagers grundsätzlich «geeig-

net» oder «sehr geeignet» sind. Bei den Standortgebieten SR, NL, JS und WLB für ein SMA-Lager 

sowie NL für ein HAA-Lager hat die Nagra aber «eindeutige Nachteile» bei den nachfolgend genann-

ten Indikatoren festgestellt (Frage 4): 

ï JS: geringe Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, Platzangebot unter Tage  

(infolge grosser tektonischer Überprägung); 

ï NL: bautechnische Machbarkeit, grosse Tiefenlage, Platzangebot unter Tage; 

ï SR: Langzeitstabilität der geologischen Barriere, geringe Tiefenlage, Platzangebot unter Tage; 

ï WLB: Wirksamkeit der geologischen Barriere, Langzeitstabilität der geologischen Barriere, Explo-

rier- und Charakterisierbarkeit. 

Die Nagra hat deshalb vorgeschlagen, diese vier Standortgebiete als Reserveoptionen zurückzustel-

len, und die weiteren Untersuchungen in Etappe 3 in den beiden geologischen Standortgebieten JO 

und ZNO durchzuführen.61 

Der von der Nagra eingereichte Einengungsvorschlag wurde vom ENSI als zuständige Aufsichtsbe-

hörde des Bundes überprüft. Es hat dazu ein sicherheitstechnisches Gutachten62 erstellt, das am 

18. April 2017 veröffentlicht wurde und welches eine wichtige Grundlage für den Entscheid des Bun-

desrats zur Etappe 2 der Sachplans geologische Tiefenlager darstellt. 

                                                      
60  Anforderungen an die provisorischen Sicherheitsanalysen und den sicherheitstechnischen Vergleich, ENSI 33/075, 2010 

Präzisierungen zur sicherheitstechnischen Methodik für die Auswahl von mindestens zwei Standortgebieten je für HAA und 
SMA in Etappe 2 SGT, ENSI 33/154, 2013; 
Ablauf der Überprüfung des geologischen Kenntnisstands vor Einreichen der sicherheitstechnischen Unterlagen für Etappe 2 
SGT, ENSI 33/155, 2013; 
Anforderungen an die bautechnischen Risikoanalysen und an ergänzende Sicherheitsbetrachtungen für die Zugangsbau-
werke in Etappe 2 SGT, ENSI 33/170, 2013. 

61  Nagra Technischer Bericht NTB 14-01, Sicherheitstechnischer Vergleich und Vorschlag der in Etappe 3 weiter zu untersu-
chenden geologischen Standortgebiete, 2014; sowie die zugehörigen vertiefenden Berichte. 

62 ENSI 33/540: Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag der in Etappe 3 SGT weiter zu untersuchenden geologi-
schen Standortgebiete, 2017. 
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Das ENSI kam zum Schluss, dass die Nagra die vorgegebenen Kriterien hinsichtlich Sicherheit und 

technischer Machbarkeit bei der Erarbeitung ihres Vorschlags adäquat und stufengerecht berücksich-

tigt hat und dass die Erarbeitung des Vorschlags transparent und grösstenteils nachvollziehbar darge-

legt wurde. Die von der Nagra durchgeführten Dosisberechnungen hat das ENSI durch eigene Be-

rechnungen überprüft. Das ENSI konnte die Resultate der Nagra nachvollziehen, obwohl das ENSI in 

seinen eigenen Berechnungen teilweise ungünstigere Werte verwendet hat als die Nagra. Die qualita-

tive Beurteilung der Sicherheit und der bautechnischen Machbarkeit führte das ENSI zu einer Beurtei-

lung aller Standortgebiete mit der Gesamtbewertung «geeignet». Dies stellt eine Abweichung zur Be-

urteilung der Nagra dar, welche einige Standortgebiete als «sehr geeignet» beurteilt hatte. Das ENSI 

kam jedoch wie die Nagra zum Schluss, dass die oben genannten Fragen 1 bis 3 mit «nein» beant-

wortet werden können, und dass damit kein Standortgebiet aufgrund der Dosisberechnungen oder 

seiner Gesamtbewertung zurückzustellen ist. 

Hingegen kam das ENSI bei der Feststellung eindeutiger Nachteile basierend auf den Kriterien zur Si-

cherheit und technischen Machbarkeit zu einer von der Nagra abweichenden Beurteilung, insbeson-

dere bei der Beurteilung der maximalen Tiefenlage und des Platzangebotes: 

ï Für die Standortgebiete JO und ZNO identifizierte das ENSI gleich wie die Nagra sowohl für die 

Eignung für ein SMA- als auch für ein HAA-Lager keine eindeutigen Nachteile, welche zu einer 

Rückstellung dieser Standortgebiete führen würden. 

ï Die vorgeschlagene Rückstellung der SMA-Standortgebiete SR, JS und WLB erachtete das ENSI 

als nachvollziehbar und belastbar, wenngleich es bei seiner Beurteilung der eindeutigen Nachteile 

teilweise von der Beurteilung der Nagra abwich:  

ï JS: hier beurteilte das ENSI das Kriterium «Platzangebot unter Tage» nicht als eindeutigen 

Nachteil;  

ï SR: hier stellte das ENSI einen zusätzlichen eindeutigen Nachteil beim Kriterium «geringe 

Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs» (infolge Gesteinsdekompaktion auf-

grund der geringen Tiefenlage) fest. 

ï Beim Standortgebiet NL kam das ENSI zum Schluss, dass die derzeit vorliegenden geomechani-

schen Grundlagen nicht genug robust sind und dass es keine bautechnischen Gründe gibt, wel-

che die von der Nagra vorgenommene Einschränkung der Tiefenlage in Etappe 2 stützen würden. 

Ebenso sei die von der Nagra im Norden des Standortgebiets angenommene zu meidende tekto-

nische Störzone aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten nicht belastbar nachgewiesen. So-

mit ging das ENSI von einem ausreichenden Platzangebot im Gebiet NL aus. 

Das ENSI beurteilte deshalb die von der Nagra vorgeschlagene Zurückstellung des Standortgebiets 

NL sowohl als Lagerstandort für SMA als auch für HAA aufgrund der zum derzeitigen Zeitpunkt vorlie-

genden Daten und Kenntnisse als nicht belastbar. Es geht davon aus, dass mit den erdwissenschaftli-

che Untersuchungen in Etappe 3 die für eine robuste Beurteilung nötigen standortspezifischen Daten 

beschafft werden können. 

Aufgrund der Ergebnisse des ENSI-Gutachtens hat der Bundesrat am 22. November 2017 den Ent-

wurf des Ergebnisberichts zu Etappe 2 in die Vernehmlassung gegeben, in welchem er vorschlägt, in 

Etappe 3 die Standortregionen JO, NL und ZNO sowohl für ein SMA- als auch für ein HAA-Lager wei-

ter zu untersuchen. 
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2.4.2 Trennung der Verpackungsanlagen von den Zugangsbauwerken  

Im bestehenden Betriebskonzept für Oberflächenanlagen (OFA) ist vorgesehen, dass die einzulagern-

den abgebrannten Brennelemente (BE) aus ihren Transport- und Lagerbehältern in für die Tiefenlage-

rung geeignete Endlagerbehälter umgepackt werden.63 Dazu ist auf dem OFA-Areal des HAA-Lagers 

eine Brennelement-Verpackungsanlage (BEVA) mit einer sogenannten heissen Zelle64 notwendig. Um 

die Auswirkungen der OFA auf Umwelt und Landschaft zu minimieren wurde von der RK ZNO im Rah-

men ihrer Stellungnahme zu Etappe 2 des Sachplans verlangt, die Option einer Auslagerung der 

BEVA an einen anderen Standort zu überprüfen. 

Am 28. Oktober 2015 wurde dieser Aspekt im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Fachgruppen 

OFA der Regionen JO und ZNO, mit Vertretenden der Nagra sowie der französischen und schwedi-

schen Entsorgungsorganisationen Andra65 und SKB66 thematisiert. Es zeigte sich, dass verschiedene 

Konzepte zu Transport und Verpackung von abgebrannten BE denkbar sind, und diese international 

nach den jeweiligen Rahmenbedingungen verschieden gehandhabt werden. In Schweden beispiels-

weise sollen die BE bereits beim Zwischenlager in die Endlagerbehälter verpackt, und dann in zusätz-

lichen Transportbehältern per Schiff zum Endlager transportiert werden. 

Auch in der Schweiz wäre es grundsätzlich denkbar, die Verpackung an einem beliebigen Ort vorzu-

nehmen. Aus Gründen der Logistik und des Umweltschutzes erscheint dies aber ungünstig: Die Ab-

fälle stehen im Zwischenlager schon in transportfähiger Form bereit, und für den Transport von der 

BEVA zur OFA müssten die Endlagerbehälter in einen zusätzlichen schützenden Transportbehälter 

verpackt werden. Damit könnte pro Fahrt weniger Abfall transportiert werden, was die Anzahl Trans-

porte erhöhen würde.67 

Durch die örtliche Trennung von BEVA und OFA würde die Empfangsanlage bei der Oberflächenan-

lage zwar kleiner (vergleichbar mit einer SMA-Anlage) und deren Sichtbarkeit wäre somit geringer. Die 

entsprechenden Auswirkungen treten dann allerdings in einer anderen Region auf und der Landbedarf 

wäre insgesamt grösser. 

2.4.3 Anordnung von Modulen der Oberflächenanlage im Untergrund 

Ein teilweises oder möglichst vollständiges Errichten von Modulen der Oberflächenanlage im Unter-

grund könnte den Flächenverbrauch an der Oberfläche und somit auch die Umweltauswirkungen ei-

nes GTL verringern. Dies betrifft insbesondere Lärm- und Lichtemissionen oder die Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes. Dem stehen grössere und länger andauernde Beeinträchtigungen und Auswir-

kungen während des Baus gegenüber. Auch muss das zusätzlich anfallende Aushub- oder Ausbruch-

material deponiert werden. Ebenso erhöhten sich so die Anforderungen an den Gesundheitsschutz 

der in unterirdischen Anlagen tätigen Mitarbeitenden. Die Realisierung von OFA-Modulen im Unter-

grund bedingt deshalb im einzelnen Projekt ein Abwägen der individuellen Vor- und Nachteile. 

                                                      
63  Zum Beispiel dargestellt in Nagra Technischer Bericht NTB 11-01, Vorschläge zur Platzierung der Standortareale für die 

Oberflächenanlage der geologischen Tiefenlager sowie zu deren Erschliessung ï genereller Bericht, 2011 oder Nagra Tech-
nischer Bericht NTB 13-01, Standortunabhängige Betrachtungen zur Sicherheit und zum Schutz des Grundwassers, 2013. 

64  Die Umladezelle ï auch «heisse Zelle» genannt ï ist ein Teil der BEVA. Es handelt sich um einen stark abgeschirmten, ge-
schlossenen Raum zur Handhabung und kurzfristigen Lagerung von hochradioaktiven Substanzen. An diesen werden 
Transportbehälter und Endlagerbehälter angedockt und die stark strahlenden Brennelemente aus den Transportbehältern 
entnommen und in die Endlagerbehälter eingefüllt. 

65  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

66  Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag. 

67  Antwort auf die Zusatzfrage c-ZNO5: Sachplan geologische Tiefenlager ï Zusatzfragen zur sozioökonomisch-ökologischen 
Wirkungsstudie SÖW ï Kategorie c: «Über anderen Kanal zu beantworten», BFE, Mai 2014 
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Die Nagra hat sich zur Anordnung von Anlagemodulen im Untergrund wie folgt geäussert:68  

Die (teilweise) untertägige Anordnung von Anlagenmodulen kann eine mögliche Gestaltung sein, die 

raumplanerische Eingliederung zu optimieren. Voraussetzung dazu sind geeignete standortspezifi-

sche Bedingungen (Felskörper, Topografie, Erschliessung) und die Verhältnismässigkeit (Kosten, 

Bauzeit, Ausbruchmaterialmenge, etc.). Auch bei untertägiger Anordnung von Anlagenteilen muss ge-

nügend Platz für Bauinstallationen an der Oberfläche bereitgestellt werden. Die OFA muss gewisse 

Funktionen erf¿llen [é]. Diese Aufgaben [é] stellen gewisse Anforderungen an Mindestabmessungen 

und Verbindungen zu anderen Räumen, deren Ver- und Entsorgung sowie deren Zugänglichkeit, die 

bei einer untertägigen Anordnung auch zu beachten sind. Die Umsetzung dieser Anforderungen in 

notwendige Felskavernen zeigt, dass 

ï bei genügend grossem und kompakten Felskörper mit guten bautechnischen Eigenschaften eine 

untertägige Anordnung im Berginnern der Funktionsbereiche Service (Ver- und Entsorgung des 

Tiefenlagers) und SMA/LMA-Verpackung technisch machbar und verhältnismässig ist, hingegen 

ï dass eine untertägige Anordnung der BE/HAA-Verpackungsanlage in den anstehenden Sediment-

schichten nicht vernünftig technisch machbar ist. Insbesondere wären dazu mehre übergrosse 

Felskavernen notwendig, für welche in den Standortgebieten ausreichend standfeste und grosse 

Felskörper fehlen und der Aufwand in Bezug auf Kosten, Bauzeit und Ausbruchmaterialmengen in 

keinem Verhältnis stehen. Diese Option schliesst die Nagra deshalb aus.»  

Anlässlich der Konkretisierung der Oberflächenstandorte im Rahmen der Etappe 2 des Sachplans ge-

ologische Tiefenlager hat die Nagra für die Standortgebiete WLB und JO mögliche Anordnungen mit 

unterirdischen Anlageteilen beschrieben.69 Ferner hat sie an diversen zur Diskussion stehenden Ober-

flächenstandorten das Einbetten der OFA in einen Hangeinschnitt (auch mit einer Tieferlegung der 

BE/HAA-VA verbunden) sowie die Möglichkeit der (teilweisen) Einschüttung von Anlagemodulen dar-

gestellt.70 Möglichkeiten einer möglichst unauffälligen Einbettung der OFA in die Landschaft bestehen 

also durchaus und sollen in Etappe 3 bei der weiteren Konkretisierung der OFA weiter verfolgt wer-

den. 

2.5 Auswahl der Standortareale für die Oberflächenanlagen (OFA) 

Die Lage der OFA ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf das Ausmass und die örtliche Verteilung der 

Auswirkungen eines GTL. Im Folgenden werden das Vorgehen bei der Standortwahl, die Gründe für 

die Wahl der Standortareale für eine OFA und ebenfalls geprüfte Alternativstandorte dargestellt. 

2.5.1 Ablauf der Wahl von Standortarealen für die Oberflächenanlage 

Die Nagra hatte zu Beginn der Etappe 2 in jeder Standortregion mehrere konkrete Standortareale für 

die Platzierung der OFA innerhalb der in Etappe 1 definierten Planungsperimeter vorzuschlagen. Sie 

erarbeitete daher pro Region einen bis vier Standortvorschläge (insgesamt 20 Vorschläge).71 Die Vor-

                                                      
68  Antwort der Nagra zur TFS-Frage 99; www.ensi.ch/de/technisches-forum/oberflaechenanlagen-im-berg-hang. 

69  Antwort auf die Zusatzfrage c-ZNO5: Sachplan geologische Tiefenlager ï Zusatzfragen zur sozioökonomisch-ökologischen 
Wirkungsstudie SÖW ï Kategorie c: «Über anderen Kanal zu beantworten», BFE, Mai 2014. 

69  Nagra Arbeitsbericht NAB 13-61, Sachplan geologische Tiefenlager Etappe 2: Standortareal WLB-1-SMA im Planungsperi-
meter Wellenberg für die Oberflächenanlage eines geologischen Tiefenlagers SMA: Planungsstudie, 2013 
Nagra Arbeitsbericht NAB 13-17, Jura Ost: Zusätzliche Variante zur Platzierung eines Standortareals für die Oberflächenan-
lage der geologischen Tiefenlager sowie zu deren Erschliessung. Dokumentation Standortareal JO-2a, 2013. 

70 In den Planungsstudien NAB 13-64, NAB 13-66 bis 13-68, NAB 13-81, NAB 14-03 bis 14-08 sowie NAB 14-27 bis 14-29. 
Zugänglich unter www.nagra.ch/de/cat/publikationen/arbeitsberichte-nabs/downloadcenter.htm. 

71 Vorschläge zur Platzierung der Standortareale für die Oberflächenanlage der geologischen Tiefenlager sowie zu deren Er-
schliessung. Beilagenband (NTB 11-01), Nagra (Dezember 2011). 

https://www.ensi.ch/de/technisches-forum/oberflaechenanlagen-im-berg-hang/
http://www.nagra.ch/de/cat/publikationen/arbeitsberichte-nabs/downloadcenter.htm
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schläge basierten auf der Berücksichtigung von 14 Kriterien (vgl. NTB 11-01, Anhang 4). Diese Vor-

schläge bildeten Anfang 2012 die Grundlage für die Auseinandersetzung der Regionalkonferenzen 

(RK) respektive der Plattform Wellenberg mit der Frage, wo eine OFA realisiert werden sollte, falls in 

ihrem Gebiet ein Tiefenlager gebaut würde. 

Diese Auswahl der Nagra wurde von verschiedenen Beteiligten indes als zu wenig nachvollziehbar 

kritisiert. Die Nagra reichte daraufhin einen Bericht nach, in welchem das Vorgehen und die mit einem 

geografischen Informationssystem (GIS) vorgenommene Analyse dokumentiert wurden.72 Die Fachko-

ordination Standortkantone (FKS) entwickelte im 2. Semester 2012 ein dazu alternatives Vorgehen für 

eine GIS-Analyse, welches auf einer eigenen Reihenfolge und Gewichtung von insgesamt sehr ähnli-

chen Kriterien bzw. Indikatoren beruhte.73 Die Gewichtung der FKS wurde allerdings durch das BAFU 

kritisiert ï insbesondere die Bedeutung des gewässerschutzrechtlich nicht verbindlichen Strategischen 

Interessengebiets für die Trinkwasserversorgung, welches die FKS sehr hoch einschätzte, wohinge-

gen Rebbergen, Fruchtfolgeflächen und Wald die Bedeutung «mittel» zugewiesen wurde.74 

Auf Grundlage der Evaluationskriterien der FKS wurden in sechs Planungsperimetern sogenannte Po-

tenzialräume ausgeschieden. Die Nagra erarbeitete darin in Zusammenarbeit mit den RK und den 

Standortkantonen 14 weitere Vorschläge für die Platzierung von OFA. Zusätzlich beauftragten drei 

Regionen und zwei Kantone die Nagra, Varianten zu bestehenden Vorschlägen zu prüfen und auszu-

arbeiten. Schlussendlich wurden in den Fachgruppen Oberflächenanlagen der RK (siehe unten) je-

weils zwischen einem und zehn Standortareale bewertet. 

Jede RK verfasste nach intensiven Diskussionen über die Vorschläge oder Varianten zum Standort 

der OFA zuhanden des BFE eine Stellungnahme. Während diesem fast zwei Jahre dauernden Pro-

zess haben sich die Kantone und die Regionalkonferenzen ï insbesondere die FG OFA ï intensiv mit 

den Standortarealvorschlägen auseinandergesetzt und ihre raumplanerischen Anliegen eingebracht. 

Die Mitglieder der RK haben sich dabei mit zahlreichen Aspekten rund um eine solche Infrastrukturan-

lage beschäftigt und raumplanerische Abwägungen vorgenommen oder mögliche Auswirkungen auf 

Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft analysiert. 

Basierend auf diesen Stellungnahmen erstellte die Nagra pro Region für das bevorzugte Standortareal 

eine Planungsstudie pro Lagertyp (in der Region NL für zwei Standortareale). Im Kapitel 2 der einzel-

nen Planungsstudien sind verschiedene Aspekte des Evaluations- bzw. Einengungsprozesses doku-

mentiert. Neben sicherheitstechnischen Fragen haben zahlreiche raumplanerische Aspekte wie Er-

schliessung, Verhältnis und Sichtbeziehungen zu Wohngebieten, Landschaftsbild, Naherholung, 

Freizeit und Tourismus sowie die Berücksichtigung von Schutzgebieten eine wichtige Rolle gespielt. 

2.5.2 Die Arbeit der Fachgruppen Oberflächenanlagen (FG OFA) 

Alle sechs Standortregionen haben als vorberatendes Gremium für die Auswahl der OFA-Standort-

areale eine FG OFA ins Leben gerufen. Die FG OFA erarbeiteten Bewertungsinstrumente,75 diskutier-

ten die Vorschläge der Nagra (teilweise mit Unterstützung der Standortkantone), besichtigten mögli-

che Standortareale, konsultierten Fachpersonen, baten die Nagra um die Prüfung und Ausarbeitung 

von Varianten und neuen Standortvorschlägen und stellten Forderungen, welche anschliessend in die 

                                                      
72  Arbeitsbericht NAB 12-07, Vorschläge zur Platzierung der Standortareale für die Oberflächenanlage der geologischen Tie-

fenlager sowie zu deren Erschliessung; Vorgehen und Informationen zur Erarbeitung der Vorschläge. Nagra 2012 

73 Vgl. Evaluationskriterien für Potenzialräume bzw. mögliche Standorte von Oberflächenanlagen, FKS (Januar 2013). 

74  Das Thema Oberflächenanlage und Grundwasserschutz wurde im TFS ausführlich behandelt: Frage 88: Standortareale und 
Zugangstunnel ï Beurteilung des Kriteriums Grundwasserschutz; www.ensi.ch/de/technisches-forum/standortareale-und-
zugangstunnel-beurteilung-des-kriteriums-grundwasserschutz-2/ 

75 Das BFE stellte den FG OFA zu diesem Zweck das Dokument «Raumplanungsanforderungen für die Diskussion der Vor-
schläge für Empfangsanlagen» als Bewertungsinstrument zur Verfügung. Sie hatten jedoch auch die Möglichkeit, mit oder 
ohne externe Unterstützung eigene Instrumente auszuarbeiten. 

http://www.ensi.ch/de/technisches-forum/standortareale-und-zugangstunnel-beurteilung-des-kriteriums-grundwasserschutz-2/
http://www.ensi.ch/de/technisches-forum/standortareale-und-zugangstunnel-beurteilung-des-kriteriums-grundwasserschutz-2/
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Stellungnahmen der RK zum Standort der OFA resp. in den die Gesamtstellungnahmen der RK zu 

Etappe 2 einflossen. 

Die erste FG OFA-Sitzung fand im Dezember 2011 und die letzte im November 2013 statt. Insgesamt 

wurden 96 Sitzungen und acht Begehungen durchgeführt. Die FG OFA hielten die Ergebnisse ihrer 

Arbeit je in einem Bericht fest, welcher von den RK respektive der Plattform Wellenberg diskutiert und 

verabschiedet wurde. Diese Schlussberichte haben einen Umfang von 7 bis 628 Seiten. 

Jura Ost (JO-3+ in Villigen) 

Die FG OFA Jura Ost erarbeitete bewusst vor der Einreichung der Vorschläge durch die Nagra mit ex-

terner Fachunterstützung ein Bewertungsinstrument im Sinne einer Nutzwertanalyse mit Zielen und 

Indikatoren aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, Technik, Logistik, Sicherheit und 

politisch-rechtlichen Anforderungen inkl. Gewichtung bis auf die Ebene der Teilziele. Darin überwie-

gen die raumplanerischen und umweltrelevanten Kriterien. Das Instrument beinhaltet keine Aus-

schlusskriterien, da die FG OFA davon ausging, dass die Vorschläge der Nagra die gesetzlichen Min-

destanforderungen bereits erfüllen. Das Bewertungsinstrument wurde von der FG OFA getestet, 

danach angepasst, der RK vorgestellt und nochmals angepasst. Die individuelle Anwendung des Be-

wertungsinstruments durch alle elf Mitglieder der FG OFA erfolgte online. Grössere Abweichungen 

wurden danach im Rahmen der darauffolgenden Sitzungen der FG OFA diskutiert und bereinigt. 

Die FG OFA JO nahm am 13. Dezember 2012 Kenntnis vom Ansatz mit den Potenzialräumen, kam 

jedoch zusammen mit den zuständigen Vertretern des Kantons Aargau und dem Leitungsteam zum 

Schluss, «dass sich die Potenzialräume in der Region Jura Ost nicht für weitere Standortareale eig-

nen und deshalb nicht weiter untersucht werden». Die Nagra erhielt jedoch zwei separate Aufträge zur 

Prüfung und Ausarbeitung von Varianten: Vom Kanton Aargau zu JO-2 und von der FG OFA zu JO-3. 

Daraus entstanden die Vorschläge JO-2a und JO-3+, welche von der FG OFA nach der gleichen Me-

thodik wie die ersten vier Vorschläge (JO-1, JO-2, JO-3 und JO-4) bewertet wurden. Die Resultate der 

Diskussionen und Bewertungen wurden in einem Bericht zusammengefasst, welcher von der Vollver-

sammlung diskutiert und am 21. Juni 2013 verabschiedet wurde. Die RK Jura Ost kommt darin zum 

Schluss, dass JO-3+ «am meisten Vorteile beziehungsweise am wenigsten Nachteile aufweist». Diese 

Empfehlung wurde an die Bedingung geknüpft, dass der «Bau und Betrieb der Oberflächenanlage 

beim Standort JO-3+ die Forschungstätigkeit des Paul Scherrer Instituts (PSI) nicht in unzumutbarer 

Weise einschränkt».76 

Nördlich Lägern (NL- 2 in Weiach und NL-6 in Stadel) 

Die FG OFA Nördlich Lägern erarbeitete mit der gleichen externen Fachunterstützung wie die FG 

OFA JO zuerst ein Bewertungsinstrument für Standortvorschläge im Sinne einer Nutzwertanalyse mit 

Zielen und Indikatoren aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, Sicherheit. Dieses um-

fasste auch eine Gewichtung bis auf die Ebene von Teilzielen. Das Instrument beinhaltet jedoch keine 

Ausschlusskriterien, da die FG OFA davon ausging, dass die Vorschläge der Nagra die gesetzlichen 

Mindestanforderungen bereits erfüllen. Das Bewertungsinstrument wurde von der FG OFA getestet, 

nachbearbeitet, der RK vorgestellt und nochmals angepasst.  

Am 11. Dezember 2012 präsentierte die Nagra ihre zehn Potenzialräume mit den jeweiligen Vorschlä-

gen für ein Standortareal. Mithilfe eines Online-Fragebogens ermittelte die FG OFA die drei Potenzial-

räume mit dem kleinsten Konfliktpotenzial. Diese prüfte die Nagra näher und erarbeitete darin fünf 

weitere Standortarealvorschläge (NL-5 in Mellikon, NL-6 in Stadel Haberstal, NL-7 in Stadel Schlatti, 

NL-8 in Schneisingen und NL-9 in Sanzenberg) sowie eine Optimierung von NL-2 in Weiach (NL-2a).  

Die FG OFA-Mitglieder bewerteten daraufhin sämtliche Standortareale online mit ihrem Bewertungs-

instrument. Abweichungen wurden diskutiert und am Schluss einem Quervergleich unterzogen. NL-2 

                                                      
76 Der Prozess ist im Bericht «Bewertung der Standortarealvorschläge durch die Regionalkonferenz Jura Ost» (6. Juni 2013) 

dokumentiert. 
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erreichte dabei die beste Bewertung. Der Abstand zu anderen Vorschlägen war indes teilweise nur 

sehr gering. Aufgrund grosser Sorge um das Grundwasser schlug die FG OFA daher zusätzlich mit 

NL-6 in Stadel Haberstal einen zweiten Standort vor, welcher zwar nicht die beste Bewertung er-

reichte, jedoch nicht im Gewässerschutzbereich Au liegt, und eine grosse Distanz zu Siedlungen auf-

weist. Die FG OFA kam zum Schluss, dass diese beiden Standortareale insgesamt am meisten Vor-

teile beziehungsweise am wenigsten Nachteile haben. 

Kurz bevor dieser Vorschlag an der Vollversammlung vom 28. August 2013 präsentiert wurde, veröf-

fentlichte die deutsche «Expertengruppe Schweizer-Tiefenlager» (ESchT) ein kritisches Gutachten 

zum Bewertungsverfahren der FG OFA. Ein Antrag zur Sistierung der Verabschiedung der Schluss-

empfehlung wurde an der Vollversammlung gutgeheissen. An einem Expertenworkshop vom 21. Sep-

tember 2013 wurden die Kritikpunkte der ESchT diskutiert und die FG OFA damit beauftragt, die Be-

wertungsarbeiten umfassend zu dokumentieren und in den Schlussbericht aufzunehmen. In einem 

umfangreichen Anhang wurde so die von der ESchT geforderte Nachvollziehbarkeit erbracht. Zudem 

wurden darin auch Anliegen aus weiteren Dokumenten, wie der Kritikschrift des Vereins «LoTi - Nörd-

lich Lägern ohne Tiefenlager» aufgenommen. 

Die Regionalkonferenz verabschiedete schliesslich am 14. Dezember 2013 ihre Stellungnahme zu 

den zwei Standortarealen NL-2 und NL-6, die Nagra müsse jedoch das Optimierungspotential der bei-

den Standortareale in intensiver Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz prüfen. Dabei muss die 

RK konsultiert werden, sollten sich diese optimierten Varianten aus sicherheits- und bautechnischen 

Gründen als ungeeignet erweisen. 

Zürich Nordost (ZNO-6b in Marthalen) 

Die FG OFA Zürich Nordost entwickelte mit externer Fachunterstützung ein Bewertungsinstrument mit 

Ausschluss-, Negativ- und Toleranzkriterien. Ausschlusskriterien sind zwingende Aspekte, die zur Ab-

lehnung eines Areals führen würden, wie z. B. eine Platzierung im Gewässerschutzbereich Au oder 

eine Distanz zum nächsten Wohngebiet von unter 500 m. Als Negativ-Kriterien werden unerwünschte 

Aspekte aufgeführt, die zwar differenziert betrachtet werden müssen, aber nicht zwingend zu einem 

Ausschluss führen. Toleranzkriterien sind Punkte, welche ein allfälliger OFA-Standort idealerweise er-

füllt. Sämtliche Kriterien beziehen sich auf Raumplanungs- und Umweltaspekte. Zudem wurden das 

kantonale Raumordnungskonzept des Kantons Zürich sowie das regionale Raumordnungskonzept 

Weinland als weitere Beurteilungsgrundlagen hinzugezogen.  

Bei der Bewertung der ersten vier Vorschläge (ZNO-1 bis ZNO-4) waren die beiden Kriterien «Lage zu 

Wohngebiet» und «Gewässerschutzbereich Au» ausschlaggebend für die Ablehnung durch die FG 

OFA und die RK ZNO. Die Bewertung erfolgte zuerst individuell durch die Mitglieder der FG OFA. Der 

Rücklauf war jedoch teilweise gering. Danach wurden die Bewertungen im Rahmen von regulären Sit-

zungen der FG OFA besprochen und bereinigt.  

Im November 2012 forderte die FG OFA die Nagra auf, Positivflächen aufgrund der Ausschlusskrite-

rien der FG auszuscheiden. Von den daraus resultierenden acht Positivflächen77 legte die FG OFA an 

einer weiteren Sitzung vier als Potenzialräume zur Weiterverfolgung fest. Die Nagra erhielt im Februar 

2013 den Auftrag, innerhalb dieser vier Potenzialräume je mindestens einen Standortvorschlag für die 

Platzierung einer Oberflächenanlage zu erarbeiten. Dabei sollten die Negativkriterien der FG OFA 

auch bei diesem Schritt nicht als harte Ausschlusskriterien wirken. Die Nagra stellte im Mai 2013 die 

neuen Vorschläge (ZNO-5 bis ZNO-8) vor und die neu vorgeschlagenen Standorte wurden vor Ort be-

sichtigt. Die FG OFA bat die Nagra um Optimierungen bei ZNO-1 und ZNO-5 bis ZNO-7 gemäss der 

                                                      
77 Aufgrund der Evaluationsliste der FKS ergaben sich zwölf Positivflächen. Der Unterschied zu den acht Positivflächen der 

Nagra ergibt sich durch die Unterscheidung der Kantone innerhalb des Gewässerschutzbereiches Au in strategisches Inte-
ressensgebiete Grundwasser und übrige Grundwasserschutzgebiete. Die FG OFA wollte den Gewässerschutzbereich Au 
ganz ausklammern. 
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Vorgaben der Fachgruppe. Nicht zuletzt setzte sich die FG OFA vertieft mit dem Thema «Emissionen 

in der Bau- und Betriebsphase» auseinander.  

Schlussendlich erarbeitete die FG OFA einen Zwischenbericht, welcher von der Vollversammlung der 

RK am 25. Januar 2014 verabschiedet wurde. Gemäss diesem ist die ganze Standortregion für eine 

Anlage dieser Grösse ungeeignet, und alle von der Nagra vorgeschlagenen Standortareale sind in un-

terschiedlichem Masse ungeeignet und. Falls trotzdem eine OFA realisiert werden müsse, sei diese 

im Perimeter Isenbuck/Berg (d. h. im Gebiet der optimierten Standortvorschläge ZNO-5 und ZNO-6) 

anzuordnen.78 

                                                      
78  Vgl. Seite 40, Zwischenbericht der Regionalkonferenz Zürich Nordost «Evaluation Standorte Oberflächenanlagen» (25. Ja-

nuar 2014). 
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3 Beschreibung der geologischen Tiefenlager 

3.1 Überblick 

Geologische Tiefenlager sind komplexe und weitläufige Anlagen (Abb. 11). Sie bestehen aus 

ï Anlagen unter Tage (Hauptlager, Pilotlager, Testbereich sowie deren Zugangsbauwerke), 

ï Zugängen nach unter Tage (Tunnel bzw. Schächte), 

ï einer Oberflächenanlage (OFA), von der aus der Hauptzugang nach unter Tage erfolgt, 

ï einer oder mehreren Nebenzugangsanlagen (NZA) (Schachtkopfanlagen (SKA) bzw. Tunnelpor-

tale für Nebenzugänge),  

ï sowie weiteren oberirdischen Anlagen, Erschliessungswegen und temporär genutzten Flächen 

(z. B. Installationsplätze und Deponien). 

 

Abb. 11 Schematische und beispielhafte Übersicht über die Anlageelemente eines geologischen Tiefenlagers. 

(Nagra NTB 11-01) 

Kenntnisstand in Etappe 2 

Im vorliegenden Kapitel werden die GTL basierend auf dem Kenntnisstand in Etappe 2 beschrieben. 

Dieser Stand entspricht in etwa der Stufe einer Vorstudie. 

Für alle Anlageelemente bestehen grundsätzlich bereits generelle und plausible Planungen. Für die 

OFA und deren Erschliessung gibt es auch schon konkrete Platzierungsvorschläge in den Standortre-

gionen. In Etappe 3 bzw. mit dem Rahmenbewilligungsgesuch werden dann auch die Lage, Grösse 

und Ausgestaltung der übrigen Anlageelemente konkretisiert und in den Grundzügen festgelegt. Sie 

können derzeit erst generisch beschrieben werden. 
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Die Inhalte dieses Kapitels stammen insbesondere aus den folgenden Dokumenten der Nagra: 

ï NTB 11-01, Vorschläge zur Platzierung der Standortareale für die Oberflächenanlage der geologi-

schen Tiefenlager sowie zu deren Erschliessung. 

ï NTB 16-08, Generische Beschreibung von Schachtkopfanlagen (Nebenzugangsanlagen) geologi-

scher Tiefenlager.79 

ï Planungsstudien für die OFA-Standortareale.80 

Standorte für die weiteren Untersuchungen in Etappe 3 

In Etappe 3 des Sachplanverfahrens sollen die Gebiete Jura Ost (JO), Nördlich Lägern (NL) und Zü-

rich Nordost (ZNO) bezüglich ihrer Eignung für ein GTL weiter untersucht werden. Alle drei Gebiete 

kommen sowohl für ein SMA-, als auch für ein HAA- oder ein Kombilager in Frage.  

Die folgenden Abbildungen zeigen die Grenzen der geologischen Standortgebiete gemäss Sachplan, 

die provisorischen Lagerperimeter sowie die OFA-Standortareale dieser drei Gebiete. 

 

Abb. 12 Geologische Standortgebiete, provisorische Lagerperimeter und OFA-Standortareal Jura Ost 

(angepasst aus Nagra-Faltblatt Erdwissenschaftliche Untersuchungen für Etappe 3). 

                                                      
79  Dieser Bericht wurde im Hinblick auf die Vorbereitung der Arbeiten in Etappe 3 erstellt. Er ist nicht Bestandteil der Nagra-

Dokumentation von Etappe 2 und damit auch nicht Gegenstand der Vernehmlassung. 

80  NAB 13-66 bis 13-68 für Jura Ost, NAB 14-03 bis 14-08 für Nördlich Lägern, NAB 14-27 bis 14-29 für Zürich Nordost 
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Abb. 13 Geologische Standortgebiete, provisorische Lagerperimeter und OFA-Standortareale Nördlich Lägern 

(angepasst aus Nagra-Faltblatt Erdwissenschaftliche Untersuchungen für Etappe 3, Aktualisierung NL). 

 

Abb. 14 Geologische Standortgebiete, provisorische Lagerperimeter und OFA-Standortareal Zürich Nordost (an-

gepasst aus Nagra-Faltblatt Erdwissenschaftliche Untersuchungen für Etappe 3). 
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3.2 Anlagen unter Tage (Hauptlager, Pilotlager, Testbereich)  

Die Anlagen eines GTL unter Tage sind das Hauptlager mit den Lagerkammern (Stollen bzw. Kaver-

nen) für die radioaktiven Abfälle, das Pilotlager und der Testbereich (vgl. Kap. 1.4). Abb. 15 zeigt die 

modellhafte Auslegung eines Kombilagers mit den wichtigsten Anlagemodulen. 

Für die BE und die weiteren HAA ist die Einlagerung von Endlagerbehältern in Lagerstollen mit einem 

Durchmesser von mindestens 2,5 m und einer Länge zwischen 300 und 1000 m vorgesehen. Beim 

SMA-Lager wird der Querschnitt der Lagerkavernen an die standortspezifischen gebirgsmechani-

schen Bedingungen angepasst, was entsprechend unterschiedliche Längen ergibt. Typische Quer-

schnitte haben eine Breite von 8ï15 m und eine Höhe von ca. 10ï20 m. Die Lagerkavernen zur Einla-

gerung von LMA sind jenen des SMA-Lagers ähnlich. 

Die Lagerkammern des Hauptlagers können zu einem oder mehreren Lagerfeldern zusammengefasst 

werden. Weitere Infrastrukturanlagen werden in der Lagerzone für den zuverlässigen Betrieb und die 

Überwachung benötigt. 

 

Abb. 15 Schematische Übersicht über die unter Tage gelegenen Anlagen eines geologischen Tiefenlagers am 

Beispiel eines Kombilagers (Nagra NTB 16-01). 
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3.3 Zugänge nach unter Tage 

Die Anlagen unter Tage werden durch Tunnel oder Schächte erschlossen, auch Kombinationen der 

beiden Erschliessungsformen sind möglich. Tunnel können langgestreckt oder spiralförmig sein, 

Schächte entweder als Tages- oder als Blindschächte (mit Stichtunnel) ausgeführt werden. Im Einla-

gerungsbetrieb sind für jeden Lagertyp i. d. R. drei Zugänge notwendig. Die Art und die Anordnung der 

Zugangsbauwerke hängen von den standortspezifischen Randbedingungen ab. Mögliche Zugangs-

konfigurationen sind in Abb. 16 schematisch dargestellt. 

Langgestreckte Zugangstunnel (ein- oder zweiröhrig), kombiniert mit einem oder zwei Schächten: 

 
Spiralförmiger Zugangstunnel 
kombiniert mit Schächten: Tagesschächte: Blindschächte: 

     

Abb. 16 Schematische Skizzen möglicher Konfigurationen der Zugänge nach unter Tage (NTB 16-08). 

Hauptzugang 

Der Hauptzugang führt von der OFA zum Lagerbereich. Er dient dem Transport der Endlagerbehälter 

mit den radioaktiven Abfällen und der Verfüll- und Versiegelungsmaterialien, dem Zugang für das Be-

triebspersonal, der Entlüftung, der Energie- und Wasserversorgung sowie der Entwässerung. 

Nebenzugänge  

Die Nebenzugänge erschliessen den Lagerbereich von Standorten aus, die in der Regel ausserhalb 

des OFA-Areals liegen.81 Dazu braucht es an der Oberfläche Nebenzugangsanlagen (NZA): im Fall 

von Tagesschächten sind das Schachtkopfanlagen (SKA), im Fall von Tunneln und Blindschächten 

sind es Portale. 

                                                      
81  In einzelnen Fällen ist auch ein Standort innerhalb der OFA oder direkt angrenzend ans OFA-Areal denkbar. 

a b c 

d e f 
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Von den Nebenzugängen dient einer der Zufuhr von Frischluft. Der bzw. die andere(n) dienen als Zu-

gang für Besucher (optional auch für das Betriebspersonal), der redundanten Energie- und Wasser-

versorgung, der Entlüftung sowie optional der Entwässerung. Über die Nebenzugänge werden keine 

radioaktiven Abfälle transportiert. Die Abluft und das Abwasser stammen nur aus dem nichtnuklearen 

Teil der Anlage.  

Es ist möglich, dass die Nebenzugänge zeitlich vor dem Hauptzugang gebaut werden. In diesem Fall 

werden sie während der Projektierungs- und Bauphase als Zugang für die erdwissenschaftlichen Un-

tersuchungen unter Tage (EUU) und für die für den Bau des Lagerbereiches nötigen Transporte be-

nützt. Bei einem HAA- oder Kombilager werden über die NZA auch während dem Einlagerungsbetrieb 

Bautransporte für den Bau der Lagerstollen ausgeführt. 

Jura Ost 

Im Standortgebiet JO ist aufgrund der grossen horizontalen Entfernung der OFA zum Lagerbereich 

klar, dass der Hauptzugang als langgestreckter Tunnel ausgeführt werden muss. Als Nebenzugänge 

sind ein paralleler Tunnel zum Hauptzugang und zusätzlich ein oder zwei Tagesschächte vorgesehen. 

Im Falle von zwei Tagesschªchten kºnnte u.U. im Laufe der Konkretisierung des Projektes auf den 

Nebenzugangstunnel verzichtet werden. Die Zugangskonfiguration entspricht damit den Beispielen  

aïc in Abb. 16. 

Nördlich Lägern NL-2 

Beim OFA-Standort NL-2 ist der Hauptzugang als Tunnel oder als Blindschacht vorgesehen. Die Ne-

benzugänge sollen als Schächte oder als Blindschächte ausgeführt werden. Die Zugangskonfiguration 

entspricht damit den Beispielen d (allerdings mit Blindschächten) oder f in Abb. 16. 
 

Nördlich Lägern NL-6 

Beim OFA-Standort NL-6 kann der Hauptzugang als Tunnel, als Tages- oder als Blindschacht ausge-

führt werden. Als Nebenzugänge sind Tagesschächte vorgesehen, allenfalls kommen auch Blind-

schächte in Frage. Dies entspricht den Beispielen dïf in Abb. 16. 

Zürich Nordost 

Im Standortgebiet ZNO kann der Hauptzugang als Tunnel oder als Tagesschacht realisiert werden. 

Als Nebenzugänge sind Tagesschächte vorgesehen. Dies entspricht den Zugangskonfigurationen d 

und e in Abb. 16. 

3.4 Oberflächenanlage (OFA) 

Die OFA umfasst die Anlagen und Gebäude am Standort des Portals bzw. den Schachtkopf des 

Hauptzugangs zum Lagerbereich. Hier werden folgende Arbeitsschritte erledigt: 

ï Annahme der Abfälle und deren Vorbereitung für die Einlagerung, inkl. Anlieferung und Rück-

schub der dazu erforderlichen Endlager- und Transportbehälter und der Verfüll- und Versiege-

lungsmaterialien sowie weiterer Betriebsmaterialien. 

ï Verlad und Transport der mit den Abfällen beladenen Endlagerbehälter sowie der für die Verfül-

lung und Verschluss erforderlichen Materialien nach unter Tage. 

ï Nebenprozesse für den sicheren Betrieb der OFA und der Anlagen unter Tage. 

Der Flächenbedarf einer OFA entspricht beim HAA-Lager und beim Kombilager maximal ca. 8 ha und 

beim SMA-Lager maximal ca. 5 ha. Diese Flächen werden erst während des Einlagerungsbetriebs 

vollumfänglich benötigt und könnten während den Phasen mit Bauaktivitäten teilweise für Baustellen-

einrichtungen benützt werden. 



3.4   Oberflächenanlage (OFA) 

ï  43  ï 

 

Abb. 17 Modellhafte Darstellung der OFA für ein HAA-Lager (NTB 11-01). 

 

Abb. 18 Modellhafte Darstellung der OFA für ein SMA-Lager (NTB 11-01). 

Abb. 17 und Abb. 18 zeigen modellhaft mögliche Ausgestaltungen der OFA für ein HAA- bzw. SMA-

Lager während des Einlagerungsbetriebs, wobei die Anordnung der einzelnen Anlagemodule relativ 

flexibel ist und dem konkreten Standort angepasst werden kann. Die OFA eines Kombilagers unter-

scheidet sich nicht wesentlich von jener eines HAA-Lagers. 

Die Gebªudehºhen liegen unter 15 m. Ausnahmen sind die BE-/HAA-Verpackungsanlage (BEVA) 

beim HAA- oder Kombilager, welche bis maximal ca. 25 m hoch werden kann, und im Falle eines 

Schachts als Hauptzugang der Fºrderturm, welcher bis maximal ca. 35 m hoch werden kann. 
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Jura Ost 

 

Abb. 19 Standortareal JO-3+ (Beispiel HAA): Lage und Erschliessung (Mitte), mögliche Gestaltung und Einbin-

dung in die Umgebung (oben), geologisches Profil durch Anlage und Zugangstunnel (unten). 

(Nagra-Faktenblatt Standortregion Jura Ost, Standortareal JO-3+, 2013) 
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Abb. 20 Mögliche Anordnung der Anlagemodule für die OFA JO-3+ für ein HAA- oder Kombilager (links) bzw. 

SMA-Lager (rechts). (Nagra-Faktenblatt Standortregion Jura Ost, Standortareal JO-3+, 2013) 

Das Standortareal JO-3+ liegt im Kanton Aargau im unteren Aaretal zwischen Villigen und Böttstein, in 

der Nähe des Paul Scherrer Instituts (PSI) und der Zwilag.82 Es befindet sich zwischen der Kantons-

strasse K442 und dem Hangfuss, ca. 200 m von der Aare entfernt, auf einer gegenüber dieser um 

20 m erhöhten Terassenschulter (Abb. 19). 

Die OFA für ein HAA- oder ein Kombilager benötigt ca. 6,2 ha Land. Bei einem SMA-Lager werden 

dafür ca. 4,6 ha benötigt (Abb. 20). Die Höhe der BEVA über Terrain beträgt 17 m (Anordnungsvari-

ante mit tiefer gelegter Verpackungsanlage). Bei einem SMA-Lager ist die SMA-Verpackungsanlage 

mit einer Höhe von ca. 13 m das höchste Gebäude. Einige der Gebäude würden mit Hilfe einer Stütz-

mauer in den Osthang des Geissbergs gebaut. 

Das Standortareal ist durch die direkt angrenzende Kantonsstrasse K442 erschlossen. 2 km östlich 

befindet sich die Umladestation Schiene-Strasse der Zwilag, welche auch für das GTL benützt werden 

soll. Für den Transport der radioaktiven Abfälle ist eine nicht öffentliche Verbindung von der Zwilag 

über eine neu zu bauende Strassenbrücke über die Aare mit anschliessendem Verbindungstunnel zur 

OFA vorgesehen. Diese kann während Phasen mit Bauaktivitäten auch für den Bau- und Betriebsver-

kehr benutzt werden. Denkbar ist auch ein direkter Transport des Ausbruchmaterials mit Förderbän-

dern zu einer Deponie oder zu einem Bahnanschluss. 

                                                      
82  Die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG ist ein Unternehmen der Schweizer KKW-Betreiber, welche in Würenlingen eine 

Anlage zur Behandlung, Verpackung und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle betreibt. 
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Nördlich Lägern NL-2 

 

Abb. 21 Standortareal NL-2 (Beispiel HAA): Lage (Mitte), mögliche Gestaltung und Einbindung in die Umgebung 

(oben), geologisches Profil durch Anlage und Zugangstunnel (unten). 

(Nagra-Faktenblatt Standortregion Nördlich Lägern, Standortareal NL-2, 2014) 



3.4   Oberflächenanlage (OFA) 
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Abb. 22 Mögliche Anordnung der Anlagemodule für die OFA NL-2 für ein HAA- oder Kombilager (links) bzw. 

SMA-Lager (rechts). (Nagra-Faktenblatt Standortregion Jura Ost, Standortareal Nl-2, 2014) 

Das Standortareal NL-2 liegt im Kanton Zürich in der Ebene zwischen Weiach und Zweidlen-Station. 

Nördlich ï am deutschen Rheinufer ï liegt Hohentengen, im Süden wird die Ebene vom Ämpberg be-

grenzt. Der Abstand zum Rhein beträgt ca. 550 m. Das Standortareal befindet sich im Bereich einer 

heutigen Kiesgrube, direkt an der Bahnlinie KoblenzïWinterthur (Abb. 21) 

Die OFA für ein HAA- oder ein Kombilager benötigt ca. 8,1 ha Land. Bei einem SMA-Lager werden 

dafür ca. 6 ha benötigt (Abb. 22). Mit der Platzierung der Bauten in den bestehenden Aushubbereich 

der Kiesgrube kann deren Höhe über der Ebene teilweise abgesenkt werden. Beim HAA- oder Kombi-

lager beträgt die Höhe der BEVA über Terrain 10 m. Bei einem SMA-Lager wären keine Gebäude hö-

her als das umliegenden Gelände. 

Das Standortareal kann mit einem Anschlussgleis an die angrenzende Bahnlinie sowie mit einer Zu-

fahrtsstrasse zur südlich in 150 m Entfernung verlaufenden Hauptverkehrsstrasse (HVS) 7 (Glattfel-

derstrasse) erschlossen werden. Der Transport der radioaktiven Abfälle erfolgt bevorzugt mit der 

Bahn. Das Baumaterial wird je nach Möglichkeit per Bahn oder LKW transportiert. Das Aushub- und 

Ausbruchmaterial kann voraussichtlich über Förderbänder oder LKW in naheliegende Deponien ge-

bracht werden. 



Zusammenfassender Bericht über die Auswirkungen geologischer Tiefenlager auf Mensch und Umwelt 
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Nördlich Lägern NL-6 

 

Abb. 23 Standortareal NL-6 (Beispiel HAA): Lage (Mitte), mögliche Gestaltung und Einbindung in die Umgebung 

(oben), geologisches Profil durch OFA und Zugangstunnel (unten). 

(Nagra-Faktenblatt Standortregion Nördlich Lägern, Standortareal NL-6, 2014) 
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Abb. 24 Mögliche Anordnung der Anlagemodule für die OFA NL-6 für ein HAA- oder Kombilager (links) bzw. 

SMA-Lager (rechts). (Nagra-Faktenblatt Standortregion Nördlich Lägern, Standortareal NL-6, 2014) 

Das Standortareal NL-6 liegt im Kanton Zürich zwischen Windlach und Zweidlen, im Haberstal an der 

Ostseite des Ämpbergs. Das Areal wird heute land- und forstwirtschaftlich genutzt. Es ist auf drei Sei-

ten von Wald umgeben und öffnet sich gegen das östlich gelegene Kiesabbaugebiet Rütifeld im Wind-

lacherfeld (Abb. 23). 

Die OFA für ein HAA- oder ein Kombilager benötigt ca. 7,4 ha Land. Bei einem SMA-Lager werden 

dafür ca. 5,2 ha benötigt (Abb. 24). Beim HAA- oder Kombilager beträgt die Höhe der BEVA über Ter-

rain 18 m. Bei einem SMA-Lager misst die SMA-Verpackungsanlage als höchstes Gebäude zirka 

14 m. Das Standortareal bedingt eine 400 m lange und bis zu 12 m hohe Stützmauer, welche die bei-

den Talflanken des Haberstals verbindet. 

Ein direkter Bahnanschluss ist aufgrund der Lage und Entfernung des Standortareal zur bestehenden 

Bahnlinie nicht vorgesehen. Von einer Umladestation an der Bahnlinie im Gebiet Zweidlen erfolgt die 

Erschliessung ¿ber die ca. 850 m ºstlich verlaufende Kantonsstrasse K348. Die bestehende Verbin-

dungsstrasse vom Standortareal zur K348 müsste zu diesem Zweck ausgebaut werden. Der Trans-

port der radioaktiven Abfälle erfolgt ab Umladestation mit LKW. Auch das Baumaterial soll hauptsäch-

lich per LKW transportiert werden. Das Aushub- und Ausbruchmaterial kann voraussichtlich aufgrund 

der sehr kurzen Distanzen zu Beton- und Kieswerken direkt per Förderband von der OFA in die Depo-

nie transportiert werden. 








































































































































































































































































































